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Management Summary 

Emotion, Geschlecht und Verhalten sind nur einige Faktoren, welche den komplexen 

Vorgang einer gemeinsamen Lösungsfindung, mit dem Ziel eines Mehrwerts für die 

Beteiligten, beeinflussen.  

 

In dieser Arbeit wird aufgezeigt welche Effekte die Äusserung von Ärger, das Geschlecht 

und das Verhalten auf kommerzielle Verhandlungen in der Schweiz haben können. Der 

Einfluss von Ärger, Geschlecht und Verhalten auf gemachte Zugeständnisse, die wahrge-

nommene Kompetenz und die Bereitschaft zu einer erneuten Verhandlung in der Zukunft 

sind in der Forschung nicht abschliessend geklärt.  

 

Für beide Geschlechter sinkt die Bereitschaft zu einer erneuten Verhandlung in der Zu-

kunft, wenn in Verhandlungen Ärger eingesetzt wird.  

Werden Emotionen vorgetäuscht oder überspielt, so hat das ebenfalls einen negativen 

Effekt auf die zukünftige Geschäftsbeziehung. 

 

Durch diese Erkenntnisgewinne konnten Handlungsempfehlungen für Teilnehmende an 

Verhandlungen abgeleitet werden hinsichtlich des Umgangs mit den eigenenen 

Emotionen, sowie denen des Verhandlungspartners, mit dem Ziel, Geschäftsbeziehungen 

nachhaltig, langfristig und fair zu gestalten. 

 

 

Mittels einer quantitativen Untersu-

chung in Form eines Online-Vignetten-

Experiments wurden die Antworten 

von 281 Teilnehmenden in acht Grup-

pen untersucht.  

 

Es hat sich gezeigt, dass sich die 

Äusserung von Ärger vorwiegend ne-

gativ, bei Frauen stärker als bei Män-

nern, auf die wahrgenommene Kom-

petenz auswirkt.  
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1 Einleitung 

Im Rahmen der Bachelorthesis im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen sollen 

die geschlechtsabhängigen Auswirkungen von geäussertem Ärger untersucht wer-

den.  

Es gibt unterschiedliche Ansichten darüber, ob Ärger in Verhandlungen vorteilhaft ist 

oder nicht. In der Wissenschaft existieren keine eindeutigen Beweise, dass sich 

Ärger in Verhandlungen nachteilig auswirkt. Kann Ärger in Verhandlungen hilfreich 

sein?  

Einige argumentieren Ärger könne in Verhandlungen ein wichtiges Werkzeug sein, 

um die Position zu stärken und die eigenen Interessen und Ziele durchzusetzen. 

Andere argumentieren, dass Ärger unter bestimmten Umständen dazu beitragen 

kann den Verhandlungsverlauf erfolgreicher zu gestalten. Doch ist diese Haltung mit 

Blick auf eine partnerschaftliche und langfristige Geschäftsbeziehung ein nachhalti-

ges Mittel, um die persönlichen Ziele oder die Interessen der Unternehmung zu er-

reichen?  

Existieren Unterschiede in der Wahrnehmung der Geschlechter? Wenn ja, welche 

sind das? 

Es ist an dieser Stelle wichtig zu betonen, dass der Umgang mit Ärger in Verhand-

lungen eine komplexe Angelegenheit ist und es keine einfachen und abschliessen-

den Antworten gibt, da sehr viele Faktoren zusammenwirken. Diese Arbeit soll das 

Thema aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten und mittels einer quantitativen 

Untersuchung einen Beitrag leisten, um einige Fragen, wenn auch nicht abschlies-

send, zu beantworten.  

1.1 Ausgangslage 

In der Schweiz sind 5.1 Mio. 

Personen mit einem Mindestal-

ter von 15 Jahren erwerbstätig, 

davon sind 54.2% Männer und 

45.8% Frauen (Bundesamt für 

Statistik, 2021). 

Erwerbstätige Personen finden 

sich beruflich und natürlich auch 

im privaten Bereich immer wie-

der in Verhandlungssituationen. 

Dies beginnt bei wenig komple-

Abbildung 1 Geschlechterverteilung der Erwerbsper-

sonen in der Schweiz Quelle: Bundesamt für Statistik. (2021, 

August 10)   https://www.bfs.admin.ch/asset/de/18264813 
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xen Fragestellungen, wie beispielsweise der Aufteilung der Hausarbeiten in der Fa-

milie oder dem Kauf eines Wagens im privaten Bereich, geht über in das Berufsle-

ben, in welchem der Lohn, der Preis eines Guts oder einer Dienstleistung oder an-

dere Bedingungen mit einer Gegenpartei vereinbart werden müssen und findet auf 

der politischen Ebene statt, z.B. wenn Gewerkschaftsverbände mit Arbeitgeberver-

bänden Gesamtarbeitsverträge neu verhandeln, bis zu Friedensverhandlungen 

zweier oder mehrerer Parteien in einem bewaffneten Konflikt.  

Meschen werden immer gezwungen sein zu verhandeln (Menkel-Meadow, 2009, S. 

426). 

 

Erfahrungsgemäss können in Verhandlungsgesprächen die Emotionen hochkochen 

und es kann eintreffen, ob bewusst oder unbewusst, dass Ärger geäussert wird. 

Emotionen und deren Äusserung spielen in Verhandlungen eine wichtige Rolle und 

wirken sich auf das Ergebnis aus, dies wurde bereits in mehreren Studien bewiesen. 

Im Harvard Konzept von Fisher (1981) wird empfohlen, in Verhandlungssituationen 

die Sachfragen von den Personen getrennt zu behandeln, sowie die Interessen der 

Personen in den Vordergrund zu stellen und nicht deren Positionen. Grundsätzlich 

soll sachlich verhandelt werden (Fisher et al., 2021). Ist die Äusserung von Emotio-

nen in Verhandlungssituationen also sinnvoll?  

 

Ärger ist ein häufiges und wichtiges Thema in Verhandlungen, da er sowohl die Dy-

namik als auch das Ergebnis beeinflussen kann. In Verhandlungen kann Ärger ent-

stehen, wenn eine Person sich ungerecht behandelt fühlt, ihre Ziele nicht erreicht 

oder sich von einem Verhandlungspartner provoziert fühlt. Ärger kann von einer 

Person oder von einer Gruppe ausgedrückt werden und kann sowohl positiv als 

auch negativ wirken. Wenn Ärger konstruktiv genutzt wird, kann er helfen, eine ver-

fahrene Situation zu lösen oder die Interessen einer Person zu fördern. Wenn Ärger 

jedoch unkontrolliert ausgedrückt wird, kann er die Verhandlungen beeinträchtigen 

und zu unerwünschten Ergebnissen führen. Eine interessante Frage ist, wie sich 

Ärger auf die Verhandlungen auswirkt und ob es Unterschiede zwischen Geschlech-

tern in Bezug auf die Wahrnehmung der Kompetenz und Auswirkungen von Ärger 

hinsichtlich gemachter Zugeständnisse und den Einfluss auf die Beziehung gibt. 
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1.2 Problemstellung 

In diversen Studien wurde festgestellt, dass Frauen, welche im beruflichen Umfeld 

Ärger äussern, stärker an Ansehen verlieren als Männer, welche in derselben Situa-

tion Ärger äussern und unter Umständen ihr Ansehen steigern können, da sie als 

dominant und stark wahrgenommen werden (Brescoll et al., 2018). 

Gemäss Brescoll und Uhlmann (2008) läuft eine Frau, welche Ärger äussert, Ge-

fahr, im beruflichen Kontext als weniger kompetent eingeschätzt zu werden, da der 

Empfänger des Ärgers persönliche Probleme des Absenders hinter der Äusserung 

der Emotion vermutet.  

Im Verlauf der Literaturrecherche wurde festgestellt, dass die Forschung zurzeit 

keine abschliessenden Antworten liefert, ob Ärger positive oder negative Auswir-

kungen auf ein Verhandlungsgespräch hat und ob diesbezüglich Unterschiede in 

der Wahrnehmung der Geschlechter besteht. Im Weiteren ist die Auswirkung von 

gespielten Emotionen in Verhandlungsgesprächen nicht hinreichend untersucht. 

Diese Arbeit soll einen Beitrag leisten und neue Erkenntnisse gewinnen, ob die 

Äusserung von Ärger die vom Gegenüber wahrgenommene Kompetenz dieser Per-

son beeinflusst, in welcher Form dies geschieht und ob das Geschlecht der den 

Ärger äussernden Person davon abhängig ist. 

Ebenso wurde während der Literaturrecherche festgestellt, dass bisher keine Er-

kenntnisse vorliegen, wie sich die erwähnten Umstände in der Bevölkerung der 

Schweiz gestalten. 

1.3 Forschungsfrage 

Aus dieser Problemstellung resultiert folgende Forschungsfrage: 

Wie wirkt sich die Äusserung von Ärger eines Mannes oder einer Frau in einer Ver-

handlungssituation auf die Zugeständnisse in Verhandlungen, die wahrgenommene 

Kompetenz und die Bereitschaft zu einer erneuten Verhandlung in der Zukunft aus 

und wie verhält es sich, wenn diese geäusserte Emotion vorgetäuscht ist. 
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1.4 Zielsetzung 

Die Zielsetzung der Arbeit liegt darin, die Frage zu beantworten, ob die Äusserung 

von Ärger in Verhandlungssituationen in der Schweiz förderlich ist und als taktisches 

Mittel eingesetzt werden kann oder ob besser darauf verzichtet werden sollte.  

Im Fokus steht hierbei, ob es einen Unterschied macht, wenn eine Frau oder ein 

Mann den Ärger äussert und wie sich die Bereitschaft zu einer erneuten, zukünfti-

gen Verhandlung verhält. Bezüglich der Bereitschaft zu einer erneuten Verhandlung 

soll ebenfalls untersucht werden, wie sich diese Bereitschaft gestaltet, wenn nach 

der Verhandlung klar wird, dass im vorhergehenden Verhandlungsgespräch die an 

den Tag gelegten Emotionen aufgesetzt, resp. gespielt waren. 

Aus den Erkenntnissen sollen Empfehlungen für Verhandlungsteilnehmende in der 

Schweiz abgeleitet werden. Zudem sollen die Kenntnisse bezüglich des For-

schungsfelds der Verhandlungstheorie vertieft werden 

 

2 Überblick theoretische Grundlagen 

2.1 Begriffsdefinitionen 

Im folgenden Abschnitt sollen die wichtigsten Begriffe, welche im weiteren Verlauf 

der Arbeit verwendet werden, erläutert werden. Aus Gründen der Lesbarkeit wird 

auf geschlechtsspezifische Formulierungen verzichtet. 

2.1.1 Verhandlung 

Die Verhandlung ist eine Form der Kommunikation, welche einen kontroversen 

Sachverhalt zwischen mindestens zwei Personen, Gruppen oder allgemein Parteien 

behandelt. Eine Verhandlung findet meistens in Gesprächsform statt, kann aber 

auch schriftlich erfolgen. Der kontroverse Sachverhalt beinhaltet gegensätzliche 

Bedürfnisse, Interessen und Motive. Die Hauptmerkmale von Verhandlungen sind 

die Folgenden: Mindestens zwei oder mehr Parteien, welche gewillt sind eine ge-

meinsame Vereinbarung zu erreichen, sind involviert, wobei die Bereitschaft aller 

Parteien für Zugeständnisse vorhanden ist. Zudem müssen alle involvierten Partei-

en Initiativen ergreifen, um Lösungen zu finden. Das Ziel ist das Erreichen eines 

angestrebten Interessensausgleichs (Helmold et al., 2019). 

Jang und Bottom (2022) definierten die Verhandlung als einen sozialen Austausch-

prozess. Während dieses Prozesses versuchen Menschen entweder Konflikte zu 
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lösen oder zu einer Vereinbarung über ihr zukünftiges Handeln zu kommen (Jang & 

Bottom, 2022). 

Es kann also gesagt werden, dass für eine Verhandlung ein sozialer Austausch von 

mindestens zwei Personen, welche verschiedene Interessen vertreten, die Grundla-

ge ist. Die beiden Personen oder Parteien haben zum Ziel, zu einer Übereinkunft zu 

kommen, ohne ihre persönlichen Ziele zu vernachlässigen. Wird ein Erfolg erzielt, 

so wird ein Kompromiss gefunden, welcher mindestens die Minimalziele der beiden 

Parteien beinhaltet und gleichermassen berücksichtigt. Es wird also im Idealfall ein 

gemeinsamer Mehrwert geschaffen. Können die beiden Personen oder Parteien ihre 

Minimalziele nicht erreichen, scheitert die Verhandlung. 

2.1.2 Ärger 

Es ist wichtig darauf hinzuweisen, dass in der Literatur keine allgemeingültige oder 

allseits anerkannte Definition von Ärger oder Wut existiert. Der Begriff wird in der 

Wissenschaft so behandelt, als ob keine Definition oder Erklärung nötig ist (Hunsa-

ker, 2017). 

Im folgenden Abschnitt sollen jedoch einige Definitionen von Ärger aufgeführt wer-

den, um den Begriff zu beleuchten. 

 

Eine Definition beschreibt Ärger als eine Reaktion auf die Verletzung oder Bedro-

hung eines eigenen Anspruchs oder Ansprüche anderer Personen oder Gruppen, 

für welche Partei ergriffen wird. Für die Verletzung oder Bedrohung dieser Ansprü-

che wird eine andere Person oder Gruppe verantwortlich gemacht und für dieses 

Verhalten werden weder Rechtfertigung oder Entschuldigungsgründe akzeptiert. 

Daraus resultiert ein affektiver Vorwurf an eine andere Person oder Personengrup-

pe. Ob dieser Vorwurf adressiert wird oder nicht, ist nicht massgebend (Montada, 

1989). 

 

In seiner Dissertation definiert von Seckendorff (2009) Ärger als einen Zustand, der 

aus Gefühlen der Spannung, Irritation, Störung oder Wut besteht und mit einer Akti-

vierung des autonomen Nervensystems verbunden ist. Die physiologische Erregung 

und deren Bewertung aufgrund interner und externer Umstände einer Situation stel-

len die zentralen Bestimmungsmerkmale von Ärger dar. Die äusseren Umstände 

haben dabei keinen direkten Einfluss auf den Ärger, sondern beeinflussen vielmehr 

die kognitive Bewertung einer Situation, welche für das Erleben von Ärger zentral 

erscheint (Seckendorff, 2009, S.10). 
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Gibson und Callister definierten Ärger im Jahre 2010 als eine Emotion, die dadurch 

hervorgerufen wird, dass ein Fehlverhalten durch eine andere Person oder Partei 

wahrgenommen wird und als Unrecht eingeschätzt wird. Die Äusserung des Ärgers 

hat oftmals das Ziel, das wahrgenommene Unrecht oder das Fehlverhalten zu korri-

gieren (Gibson & Callister, 2010). 

 

Für den weiteren Verlauf der Arbeit kann also gesagt werden, dass Ärger durch ei-

nen Umstand hervorgerufen wird, der äusseren Ursprungs ist und das Handeln und 

Fühlen der verärgerten Person beeinflusst. Wird der Ärger adressiert, ist es oftmals 

das Ziel, den Umstand, welcher zur Verärgerung geführt hat, zu beeinflussen oder 

zu verändern.  

2.1.3 Geschlecht 

Bei der Definition des Geschlechterbegriffs wird unterschieden zwischen dem biolo-

gischen Geschlecht und dem sozialen Geschlecht, wofür in den Sozialwissenschaf-

ten gemeinhin der Begriff «Gender» verwendet wird. Für die vorliegende Arbeit ist 

die eigene Wahrnehmung der geschlechtlichen Zugehörigkeit eines Gegenübers 

während eines Gesprächs massgebend. Darauf hat das biologische Geschlecht 

einen eminenten Einfluss, jedoch muss für den weiteren Verlauf der Betrachtungen 

auch der Genderbegriff erläutert werden. 

 

Das biologische Geschlecht bezieht sich auf die geschlechtsspezifischen Merkmale, 

die auf chromosomale, hormonelle und anatomische Unterschiede zurückzuführen 

sind. Es gibt in der Regel zwei biologische Geschlechter: männlich und weiblich 

(Hubbard, 1996). Dies nehmen wir wahr aufgrund der körperlichen Erscheinung, 

anatomischen Ausprägungen und z.B. der Stimmlage. Die Wahrnehmung des bio-

logischen Geschlechts wird unbewusst mit den erlernten Mustern und Verhaltens-

weisen in Verbindung gebracht, welche vermeintlich männlichen oder weiblichen 

Eigenschaften zugeschrieben werden. Dies führt zur Erläuterung des sozialen Ge-

schlechts. 

 

Gender bezieht sich auf die sozialen und kulturellen Erwartungen, Rollen und Ver-

haltensweisen, die mit einem bestimmten Geschlecht in einer Gesellschaft verbun-

den sind. Es geht darum, wie Geschlecht durch soziale Interaktion und kulturelle 

Normen und Werte konstruiert wird. Gender unterscheidet sich von biologischem 

Geschlecht und bezieht sich auf die Art und Weise, wie Geschlecht in einer Gesell-

schaft verstanden und gelebt wird (Butler, 1999). 
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Hinsichtlich des Genderbegriffs wird Geschlecht als eine soziale Struktur verstan-

den, welchen eine Beziehung zu menschlichen Körpern oder deren Unterschieden 

zu Grunde liegt. Die Art und Weise, wie die menschliche Gesellschaft mit dieser 

Beziehung zu menschlichen Körpern oder deren Unterschieden umgeht, so wie die 

vielen Konsequenzen, welche sich für das persönliche und das kollektive Leben 

ergeben, wird als «Gender» bezeichnet. Aus dieser Definition wird ersichtlich, dass 

die Zuordnung zu einem Geschlecht vielschichtige oder vieldimensionale Konse-

quenzen hat. Diese Zuordnung behandelt die eigene Identität, das Arbeitsleben, die 

Sexualität und nicht zuletzt Machtverhältnisse (Connell et al., 2013). 

Diese sozialen Strukturen sind erlernt, resp. sozialisiert, was unweigerlich dazu 

führt, dass die Geschlechterstereotypen beleuchtet werden müssen. 

2.1.4 Geschlechterstereotype 

Geschlechterstereotype sind kognitive Strukturen, welche sozial geteiltes Wissen 

über die charakteristischen Merkmale von Frauen und Männern enthalten (Ashmore 

& Del Boca, 1979, S.219). Das heisst, dass kollektive Denkmuster in der Gesell-

schaft existieren, welche Eigenschaften oder Verhaltensweisen unbewusst Frauen 

oder Männern zuschreiben. Diese Denkmuster werden bereits von Kindsbeinen an 

erlernt und sind unglaublich schwierig zu beeinflussen. 

 

Die Geschlechterstereotypen werden unterteilt in deskriptive und präskriptive Antei-

le. Erstere umfassen die traditionellen Annahmen, welche Eigenschaften oder Ver-

haltensweisen Frauen oder Männern zugeschrieben werden, wie sie sind und sich 

verhalten. So gelten z.B. Frauen als fürsorglich, verständnisvoll und empathisch. 

Männern hingegen werden die Eigenschaften oder Verhaltensweisen wie Domi-

nanz, Zielstrebigkeit, Aggressivität usw. zugeschrieben. Werden diese Annahmen 

nicht bestätigt, ist Überraschung die Folge.  

Die präskriptiven Anteile hingegen beinhalten die traditionellen Annahmen darüber, 

welche Eigenschaften Frauen und Männer haben sollten und welche Verhaltens-

weisen gezeigt werden sollten. Es besteht also eine Erwartungshaltung.  

Eine Verletzung dieser Annahmen hat normalerweise Ablehnung oder Bestrafung 

zur Folge. Die Verletzungen von Stereotypen führen kaum zu einer Änderung der 

Stereotype, deswegen gelten sie als sehr resistent gegenüber Änderungen (Eckes, 

2008).  

 

Diese Erwartungen oder Rollenbilder können von Kultur zu Kultur variieren und 

wandeln sich mit der Zeit, jedoch sehr langsam. 
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2.1.5 Backlash-Effekt 

Backlash-Effekte wurden definiert als soziale und wirtschaftliche Repressalien für 

ein Verhalten, welches nicht vorherrschenden Stereotypen entspricht. Frauen zum 

Beispiel leiden unter einem Backlash-Effekt, wenn diese vorherrschende Ge-

schlechternormen verletzen (Rudman, 1998).  

Gelichzeitig werden Männer Opfer eines Backlash-Effekts, wenn sie ein Verhalten 

zeigen, welches vom erwarteten Verhalten, das auf  Geschlechterstereotypen ba-

siert, abweichen (Rudman & Phelan, 2008). 

 

Der Begriff «Backlash» wird umgangssprachlich verstanden als eine politische, kon-

servative Reaktion auf progressive soziale oder politische Veränderungen.  

Diese Reaktionen treten als Akte echter Überzeugung oder auch der Machtaus-

übung in Erscheinung. Der Prozess des Backlash beginnt mit dem Innehaben von 

Macht einer Personengruppe oder einzelner Personen, welche diese Macht durch 

Veränderungen gefährdet sehen und die ursprünglichen, angestammten Verhältnis-

se bewahren oder wiederherstellen wollen, um die eigene Machtposition aufrecht zu 

erhalten oder zurückzuerlangen. Für einen Backlash sind die folgenden drei Bedin-

gungen oder Bestandteile erforderlich. Erstens muss die Aktion der Macht inneha-

benden Gruppe oder Person eine Gegenreaktion sein. Diese Gegenreaktion schlägt 

auf eine Aktion einer anderen Person oder Personengruppe zurück. Zweitens muss 

Macht ausgeübt werden, um Zwang zu erzeugen. Drittens muss die Reaktion den 

Versuch darstellen, einen Teil oder die gesamte frühere Macht herzustellen oder die 

aktuelle Position zu bewahren. Die Motivation des Machtausübenden rührt daher, 

dass der drohende oder bereits erlebte Verlust von Macht oder Fähigkeiten als 

schmerzhaft erlebt wird und diesen Schmerz gilt es zu vermeiden (Mansbridge & 

Shames, 2008). 

 

Weibliche Führungskräfte werden unverhältnismässig oft negativ bewertet. Es wird 

vermutet, dass dies daher rührt, weil diese von der Geschlechternorm abweichen 

und vermeintlich hierarchische Gegebenheiten bedrohen. Die schlechte Bewertung 

könnte also als Versuch verstanden werden, die vorherrschende Ungleichheit der 

Geschlechter zu erhalten und weibliche Führungskräfte für ihr «Ausscheren» abzu-

strafen. Diese weiblichen Führungskräfte, welche Dominanz und Handlungsfähigkeit 

an den Tag legen, werden also Opfer eines Backlash-Effekts. Sie zeigen ein Verhal-

ten, welches so nicht erwartet wird und verletzen Stereotypen (Brescoll et al., 2018). 
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2.2 Forschungsbefunde 

Im folgenden Abschnitt werden relevante Artikel zum aktuellen Stand der Forschung 

hinsichtlich Emotionen, gespielter Ärger und Backlash in Verhandlungen zusam-

mengefasst und systematisch aufgearbeitet, um ein solides Fundament für die ge-

plante empirische Untersuchung zu erhalten. 

2.2.1 Emotionen in Verhandlungen 

Das EASI-Modell (Emotion, 

Attention, Social Influence, 

Identity) von van Kleef ist ein 

theoretisches Modell, das 

beschreibt, wie Emotionen, 

Aufmerksamkeit, soziale Ein-

flüsse und Identität zusam-

menwirken, um die Interaktio-

nen zwischen Menschen zu 

beeinflussen. 

Hinsichtlich der Emotionen geht das Modell davon aus, dass diese als Treiber von 

Verhalten und Interaktionen fungieren. Emotionen beeinflussen die Art, wie Men-

schen auf bestimmte Ereignisse oder Personen reagieren und beeinflussen so die 

Dynamik der Interaktion. Das Modell betont zudem die Rolle der Aufmerksamkeit 

bei Interaktionen. Menschen richten ihre Aufmerksamkeit auf bestimmte Aspekte 

ihrer Umwelt und die Weise, wie sie ihre Aufmerksamkeit auf bestimmte Dinge rich-

ten. Dies beeinflusst die Art, wie sie diese wahrnehmen und darauf reagieren. 

Das Modell beschreibt, wie soziale Einflüsse die Interaktion beeinflussen. Dazu ge-

hören unter anderem die Erwartungen anderer Menschen, wie sie sich verhalten 

und die Art und Weise, wie sie auf uns reagieren. 

Schliesslich betont das Modell die Rolle der Identität bei Interaktionen. Unsere Iden-

tität beeinflusst, wie wir uns selbst und andere wahrnehmen und beeinflusst so, wie 

wir uns verhalten und auf andere reagieren. 

Das EASI-Modell zeigt, dass diese vier Faktoren miteinander interagieren und dass 

Veränderungen in einem dieser Faktoren Auswirkungen auf die anderen haben 

können. Es dient als Rahmen, um zu verstehen, wie Emotionen und soziale Interak-

tionen funktionieren und wie sie beeinflusst werden können (Van Kleef, 2009).  

In Verhandlungen spielen diese Faktoren eine Rolle, wobei im Harvard Konzept 

insbesondere auf die den Faktor Emotion eingegangen wird. 

Abbildung 2 EASI Modell nach van Kleef Quelle: Van 

Kleef (2009, S.185) 
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Im Harvard Konzept wird formuliert, dass Emotionen in Verhandlungen wichtiger 

sein können als sachliche Argumente. Emotionen können unter Umständen eine 

Verhandlung abwürgen oder scheitern lassen, da viel auf dem Spiel stehen und ein 

Mensch sich bedroht fühlen kann. Angst kann Ärger hervorrufen oder umgekehrt. 

Wird die Reaktion erwidert, kann dies eine Spirale auslösen, an deren Ende keine 

Partei etwas gewinnt. Jedoch empfehlen die Autoren auch, nicht zu sanft zu sein. 

Es wird die Meinung vertreten, dass Sänfte und Härte gleichzeitig in einem Ver-

handlungsgespräch Platz finden sollen und das eine das andere nicht ausschliesst 

(Fisher et al., 2021). 

 

Im beruflichen Kontext sollte also möglichst ohne negative Emotionen verhandelt 

werden? Die Sache soll im Vordergrund stehen und von der Person getrennt wer-

den. Angst oder Furcht sollte nicht ausgestrahlt werden, da dies Schwäche signali-

siert. Ärger sollte nicht signalisiert werden, da dieser Angst oder als Gegenreaktion 

wiederum Ärger hervorrufen kann. Soll also versucht werden auf Emotionen grund-

sätzlich zu verzichten? 

Dies ist nicht möglich, da Menschen immer Emotionen empfinden. In seinem Artikel 

aus dem Jahre 2002 beschreibt Shapiro, dass Emotionen, die während einer Ver-

handlung geäussert werden, die Fähigkeit beeinflussen, ein Verhandlungsziel zu 

erreichen. Verhandlungsparteien können ihre Verhandlungsposition stärken, indem 

Emotionen in die Verhandlung einbezogen werden. Im Artikel wird zwischen affekti-

ver und instrumenteller Zufriedenheit unterschieden, worauf im nachfolgenden Kapi-

tel eingegangen wird. Geäusserter Ärger kann in einer Verhandlung eine echte 

Emotion sein, aber auch taktisch eingesetzt werden, wobei die Emotion bewusst 

vorgetäuscht wird. So wird das Beispiel eines Gebrauchtwagenhändlers aufgeführt 

dessen Preisvorstellung durch den Kunden zurückgewiesen wurde. Der Händler 

täuscht nun seine Verärgerung vor, um den Kunden einzuschüchtern und ihn trotz-

dem zum Kauf zu bewegen. (Shapiro, 2002).  

 

Sinaceur und Tiedens (2006) stellten die Hypothese auf, dass der Ausdruck von 

Ärger die erreichten Zugeständnisse in Verhandlungen erhöhen kann, unter der 

Voraussetzung, dass der Empfänger des Ärgers keine besseren Alternativen hat.  

Diese Annahme trafen sie, da Sie davon ausgingen, dass der Ausdruck von Ärger 

als Härte wahrgenommen wird und diese Härte im Allgemeinen zu Zugeständnissen 

führen sollte. Sie wiesen aber darauf hin, dass bisher nicht abschliessend unter-

sucht wurde, dass dem so ist. Existierende Alternativen für den Empfänger des Är-

gers sollten aber die Bereitschaft zu Zugeständnissen in Verhandlungen erheblich 
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beeinflussen. Dies sollte in zwei Experimenten untersucht werden. Die Probanden 

übernahmen im ersten Experiment die Rolle des Verhandlungsführers und sollten 

die Garantiebedingungen für ein technisches Gerät aushandeln. Die Probanden 

wurden mit elf Aussagen konfrontiert, wovon in den letzten vieren die Emotion des 

Gegenübers variiert wurde, entweder verärgert oder nicht. Zudem wurden zwei 

Gruppen gebildet, wovon eine Gruppe gute Alternativen und die zweite Gruppe 

schlechte Alternativen zur Verhandlung hatten. Die Ergebnisse des ersten Experi-

ments zeigen, dass Probanden mit schlechten Alternativen mehr Zugeständnisse 

machten, wenn sie mit Ärger konfrontiert wurden, als Probanden, welche nicht mit 

dem Ausdruck von Ärger konfrontiert wurden.  

Daraus schlossen die Autoren, die Annahme sei richtig, dass das Ausdrücken von 

Ärger als eine Strategie der Härte funktionieren kann, wenn der Verhandlungs-

partner schlechte Alternativen hat. Im zweiten Experiment nahmen gesamthaft 142 

Studierende, davon 72 Frauen und 70 Männer, einer französischen und einer ma-

rokkanischen Universität teil. Das Geschlecht und die Herkunft wurden nicht weiter 

untersucht oder diskutiert. 

Während des Experiments 

sollte ein arbeitsvertragli-

ches Verhältnis ausgehan-

delt werden und die Diskus-

sionspunkte Lohn, Ferien, 

Arbeitsort und die Arbeits-

mittel, welche vom Arbeit-

geber zur Verfügung ge-

stellt wurden. Es wurden zufällig die Rolle des Bewerbers und des Einstellenden 

verteilt und die Teilnehmenden erhielten die Informationen Ihrer Rolle entsprechend. 

Die Teilnehmenden, welche die einstellende Rolle innehatten, erhielten die Aufgabe 

ihre Emotionen einzusetzen, um Stärke und Macht zu demonstrieren. Die wütende 

Gruppe der Einstellenden erhielt den Rat von Experten ihren Ärger verbal oder non-

verbal auszudrücken und die neutrale Gruppe sollte Ihre Emotionen kontrollieren 

und ruhig bleiben. Die Probanden in der Kandidatenrolle erhielten keine Anweisun-

gen, wie sie mit ihren Emotionen umgehen sollten. Um den Effekt, welcher im ersten 

Experiment aufgetreten war zu untersuchen, wurde allen Bewerbern mitgeteilt, dass 

sie schlechte Alternativen haben. Nach der Verhandlung wurden die Punkte gezählt 

und ein Fragebogen ausgefüllt. Die Ergebnisse (siehe Abb. 3) bestätigten wiederum 

die Annahme, dass die Bewerber, welche mit Ärger konfrontiert wurden, schlechtere 

Ergebnisse erzielten als jene, welche nicht mit Ärger konfrontiert wurden. Die Auto-

Abbildung 3 Ergebnisse Experiment 2 Quelle: Sinaceur & 

Tiedens (2006, S.320) 
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ren schlussfolgerten, dass erstens ein Verhandlungspartner, der Ärger äussert, als 

hart wahrgenommen wird und zweitens der Empfänger, falls er keine besseren Al-

ternativen hat, durch den geäusserten Ärger dazu bewogen wird, höhere Zuge-

ständnisse zu machen (Sinaceur & Tiedens, 2006).  

 

Sinaceur und Kleef (2011) vermuteten, dass der Ausdruck von Ärger in Verhandlun-

gen allgemein als Härte wahrgenommen wird und dass die Wahrnehmung dieser 

Härte das Verhandlungsergebnis beeinflussen kann. Um die Vermutungen zu prü-

fen, wurden drei computergestützte Experimente durchgeführt, um drei Hypothesen 

zu testen.  

Davon ausgehend, dass die Kommunikation von Ärger eine wirksame Strategie sein 

kann, um bessere Verhandlungsergebnisse zu erzielen, da der Empfänger die Wut 

als Drohung aufnehmen kann, dass die Verhandlung scheitern könnte, wurde fol-

gende Hypothese aufgestellt: Die Wahrnehmung einer Drohung durch ausgedrück-

ten Ärger hat einen positiven Effekt auf Zugeständnisse in einer Verhandlung im 

Vergleich zu einer Kontrollgruppe. Im Artikel wird darauf hingewiesen, dass eine 

Person, welche eine Drohung ausspricht, kontrollierter und selbstbewusst wahrge-

nommen wird, als eine Person, die Wut äussert, da diese Person dementsprechend 

als nicht gelassen wahrgenommen wird. Diese Einschätzung führte zu zwei weite-

ren Hypothesen: Die zweite Hypothese, welche aufgestellt wurde, lautete, dass die 

Kommunikation von Drohungen effektiver ist als die Kommunikation von Wut, wenn 

das Ziel die Erreichung von Zugeständnissen in Verhandlungen ist und drittens, 

dass dieser relative Effekt hervorgerufen wird durch die höher wahrgenommene 

Gelassenheit, welche die Drohung im Vergleich zur Äusserung von Ärger vermittelt.. 

Im ersten Experiment konnte bewiesen werden, dass Ärger in Verhandlungen zu 

Zugeständnissen führt, da dieser als Drohung wahrgenommen wird.  

Im zweiten Experiment konnte bewiesen werden, dass die Kommunikation einer 

Drohung effektiver ist als die Kommunikation von Ärger, da höhere Zugeständnisse 

an ein drohendes Gegenüber gemacht werden, als an einen Gesprächspartner, der 

Ärger äusserte. Zudem wurde festgestellt, dass der Zeitpunkt der Äusserung, ob 

Drohung oder Wut, einen Einfluss auf die Effektivität der Äusserung hat. Je später in 

der Verhandlung die Drohung oder der Ärger kommuniziert wurde, desto höher war 

die Auswirkung (Sinaceur & Kleef, 2011). 

 

 

Obwohl die Auswirkung von Wutausdrücken auf die Wahrnehmung von Härte in 

Verhandlungen nicht nachgewiesen wurde, scheint es wahrscheinlich, dass diese 
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Auswirkung verallgemeinert werden kann und dass solche Wahrnehmungen das 

Verhandlungsergebnis beeinflussen können. 

 

Mittels zweier Experimente wurde 2015 untersucht, wie sich die Äusserung von Är-

ger in verschiedenen Verhandlungssituationen niederschlägt. Dabei wurden ein ko-

operatives, ein kompetitives und ein ausgeglichenes Szenario gebildet.  

Es wurde zum einen die Hypothese aufgestellt, dass in vorwiegend kooperativen 

Verhandlungssituationen der Ausdruck von Ärger weniger effektiv wäre beim Ver-

such, die Zugeständnisse zu erhöhen, da dies von Verhandlungspartnern eher als 

Ausdruck von Feindseligkeit wahrgenommen wird, als dass durch diese auf Härte 

zurückgeschlossen wird. Die zweite Hypothese war beinahe identisch, jedoch dreh-

te es sich um eine Verhandlungssituation, die nicht kooperativ, sondern auf Wett-

bewerb ausgerichtet war, also kompetitiven Charakters.  

Die Studie konnte aufzeigen, dass die sozialen Auswirkungen von Wutausbrüchen 

in den jeweiligen Situationen signifikant variieren. Die Auswirkungen von Wutaus-

brüchen sind weniger effektiv in kooperativen und kompetitiven Szenarien als in 

ausgewogenen (Adam & Brett, 2015). 
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2.2.2 Affektive und instrumentelle Zufriedenheit in Verhandlungen 

Affektive Zufriedenheit wird beschrieben als der allgemeine Grad der Zufriedenheit 

mit den während der Verhandlung erlebten Emotionen, also eine gefühlte Zufrie-

denheit, losgelöst von kognitiven Prozessen.  

Wenn ein Verhandler im Vorfeld daran zweifelt, dass er in der bevorstehenden Ver-

handlung mit Respekt behandelt wird, aber anschliessend während der Verhand-

lung mit angemessenem Respekt behandelt wird, empfindet er im Moment der 

Feststellung wahrscheinlich Begeisterung. In diesem Fall ist die affektive Zufrieden-

heit eher hoch.  

Sollte der umgekehrte Fall eintreten, dass der Verhandler während der Verhandlung 

Geringschätzung erlebt, wird er frustriert sein. Die Frustration bedeutet in diesem 

Moment, dass die affektive Zufriedenheit eher gering ist.  

Die instrumentelle Zufriedenheit hingegen beschreibt die Zufriedenheit über die ef-

fektiv erreichten Verhandlungsergebnisse und die Effektivität und Effizienz während 

der Verhandlung, welche gemessen und beurteilt werden können.  

Als Beispiel wird ein zehntägiges Treffen zweier Verhandlungsführer beschrieben, 

die viele positive Emotionen während des Treffens empfinden, aber keine Annähe-

rung ihrer Positionen erreichen, das heisst, zu keiner Übereinkunft kommen. In die-

sem Fall wird dies als instrumenteller Misserfolg erlebt. Im Artikel wird gefolgert, 

dass positive Emotionen in Verhandlungen die affektive Zufriedenheit erhöhen. Ne-

gative Emotionen wie Ärger gefährden die affektive Zufriedenheit, können jedoch 

auch die instrumentelle Zufriedenheit gefährden, da die Verhandler Gefahr laufen 

nicht mehr auf der sachlichen Ebene zu diskutieren, um die Verhandlungsziele zu 

verfolgen, sondern die Person, welche zum Beispiel Ärger geäussert hat, zu bestra-

fen und so die eigenen Ziele während der Verhandlung aus den Augen zu verlieren 

(Shapiro, 2002). 
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2.2.3 Gespielter Ärger in Verhandlungen 

Der Umgang mit Emotionen, insbesondere Ärger, ist eine der Schlüsselkompeten-

zen der Menschen, die an Verhandlungen teilnehmen. Es kann unterschieden wer-

den zwischen taktischer und echter Äusserung der Emotion während einer Verhand-

lung. Unter taktischem Ärger wird verstanden, dass dieser zu einem Zweck einge-

setzt wird, als Verhandlungsstrategie, um das Gegenüber zu verunsichern oder un-

ter Druck zu setzen. Ein Verhandlungsteilnehmer, welcher mit Ärger konfrontiert 

wird, muss unterscheiden können, welcher Art der Ärger ist, um darauf seine Stra-

tegie abstimmen zu können. Die blinde Erwiderung von Ärger kann einen Prozess 

auslösen, an dessen Ende der Abbruch der Verhandlung steht. Es wird angeraten, 

deeskalierend zu agieren, ohne die eigene Position zu schwächen. Dies soll unter-

strichen werden durch die nonverbale Signalisation von Standfestigkeit und Sicher-

heit. Ebenso kann eine Pause verlangt werden, um die Situation zu entspannen und 

der Emotion ihre Wirkung zu nehmen. Auf die Emotion einzugehen, ohne Zuge-

ständnisse zu machen, kann helfen mit dem Gegenüber in Beziehung zu treten und 

die Auslöser des Ärgers  zu ergründen (Schroth, 2008). 

 

Eine Studie aus dem Jahr 2012 hat mittels zweier Experimente gezeigt, dass das 

Vertrauen in den Verhandlungspartner verloren geht, wenn dieser während der Ver-

handlung Ärger äussert und sich herausstellt, dass dieser Ärger nur gespielt ist. 

Dies hat zur Folge, dass aufgrund der ausgelösten Unnachgiebigkeit durch den Ver-

trauensverlust, das Verhandlungsergebnis oder die Zugeständnisse in der Verhand-

lung für den Sender des Ärgers schlechter ausfiel.  

Ausgangslage der beiden Experimente ist die Vermutung, dass oberflächlich ge-

spielter Ärger das Vertrauen verringert und somit den Empfänger des Ärgers zu 

Unnachgiebigkeit anstiftet. In Experiment 1 wird eine Verhandlungssituation von 

Angesicht zu Angesicht simuliert, wobei die eine Gruppe oberflächlich gespielten 

Ärger und die Kontrollgruppe keine Emotionen erfährt. Der oberflächlich gespielte 

Ärger verringert den Verhandlungserfolg im Gegensatz zum Zeigen keiner Emotion. 

Der Effekt wird damit erklärt, dass durch die gespielte Emotion das Vertrauen des 

Gegenübers verringert wurde. 

Im Experiment 2 wird die Verhandlung per Videoschaltung simuliert und statt ge-

spieltem Ärger wird dem Gegenüber echte, tiefsitzende Verärgerung vermittelt. Im 

Gegensatz zum Zeigen keiner Emotion wird durch echten Ärger in der Verhandlung 

mehr erreicht. Die Ergebnisse der beiden Experiment deuten darauf hin, dass das 
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Vortäuschen von Emotionen einer Verhandlung oder Konfliktlösung abträglich sein 

kann (Coté et al., 2012). 

 

Davon ausgehend, dass der Ausdruck von Ärger in Verhandlungen die erreichten 

Zugeständnisse erhöhen kann und das Vortäuschen von Wut in Verhandlungen 

gemeinhin als effektive Verhandlungstaktik gelte, wurden 2016 fünf Hypothesen 

mittels Experimente überprüft. Der Fokus lag auf der Vermutung, dass das Vortäu-

schen von Ärger in Verhandlungen kurzfristig zu höheren Zugeständnissen führen 

kann, jedoch langfristig grosse Nachteile birgt, da ein sogenannter Blowback-Effekt 

auftritt.  

Dieser Effekt funktioniert wie eine Rückkoppelung. Sendet ein Verhandlungsführer 

Ärger aus, ob echt oder gespielt, besteht eine grosse Wahrscheinlichkeit, dass auf-

grund des wechselseitigen Einflusses von Verhandlungspartnern, dieser Ärger ge-

spiegelt oder retourniert wird. Das führe dazu, dass verärgerte Personen noch ver-

ärgerter oder gar destruktiv werden. Bei taktisch eingesetztem Ärger, also einer ge-

spielten Emotion, bestünde somit die Gefahr, dass der ursprüngliche Absender am 

Ende echten Ärger empfindet. Dies wiederum kann das Ingangsetzen einer Ab-

wärtsspirale zur Folge haben, die dazu führt, dass bereits getroffene Vereinbarun-

gen nach der Verhandlung nicht eingehalten werden.  

Im Gegensatz zu diesem Gedanken wird erwartet, dass es sich bei ausgedrückter 

Freude, auch wenn diese Gespielt sei, umgekehrt verhalte. Die erste Hypothese 

besagt, dass falsch dargestellter Ärger oder falsch dargestellte Freude erstens die 

echte Wut oder Freude des Verhandlungspartners steigert und zweitens, dass bei 

gespieltem Ärger das Vertrauen der Gegenseite verringert wird und bei gespielter 

Freude das Vertrauen erhöht wird.  

Die zweite Hypothese beinhaltete, dass falsch dargestellter Ärger oder falsch dar-

gestellte Freude auf den Äussernden zurückschlagen würde und seine echte Wut 

oder Freude steigern würde und das Vertrauen im Falle von Wut verringern und im 

Falle von Freude steigern würde. In Hypothese drei wurde postuliert, dass falsch 

dargestellter Ärger die Wahrscheinlichkeit verringert, dass getroffene Vereinbarun-

gen umgesetzt werden, wobei gespielte Freude diese Wahrscheinlichkeit erhöhe. 

Dieser Effekt hängt ab vom Vertrauen.  

Falsch dargestellter Ärger oder falsch dargestellte Freude erhöhe, resp. verringere 

die Kooperation des Verhandlungspartners nach der Verhandlung, war der Inhalt 

von Hypothese 4. Wiederum hinge der Effekt vom Vertrauen in den Verhandlungs-

partner ab. In der letzten Hypothese wurde gesagt, die Kosten des Verhandlungs-
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führers, welcher gespielten Ärger aussendet, für eine Umsetzung der ausgehandel-

ten Vereinbarung würden steigen, respektive sinken.  

Die Hypothesen 1 und 2 konnten bestätigt werden, was die Aussagen bezüglich des 

Ärgers betrifft. Der vermutete Blowback-Effekt konnte bestätigt werden. In Experi-

ment 2 konnte nachgewiesen werden, dass sich die falsche Darstellung von Ärger 

im Nachgang zur Verhandlung als nachteilig herausstellte. Durch das verringerte 

Vertrauen, das der Bewerber dem Arbeitgeber entgegenbrachte, wurde die kon-

struktive Zusammenarbeit und deren Ergebnisse nach der Verhandlung verschlech-

tert. 

Wiederum zeigte sich, dass sich aufgrund des Blowback-Effekts, die gespielte 

Äusserung von Ärger negativ auf die Arbeitgeber auswirkte. Die erreichten Zuge-

ständnisse und das Vertrauen waren geringer als in der Gruppe, welche Freude 

vortäuschte. Die Autoren schlussfolgerten, dass sich vor allem das Vertrauen des 

Bewerbers auf die Ergebnisse zukünftiger Zusammenarbeit auswirkte (Campagna 

et al., 2016). 
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2.2.4 Backlash-Effekt in Verhandlungen 

Im Jahr 2008 wurde mittels einer Reihe von drei Experimenten die geschlechtsab-

hängigen Auswirkungen von geäussertem Ärger im beruflichen Umfeld untersucht. 

In den drei Experimenten wurde festgestellt, dass Männer, welche Ärger äussern, 

kompetenter wahrgenommen werden und auf einen äusseren Umstand reagieren, 

wohingegen bei Frauen, die Ärger äussern, vermutet wird, dass sie mit der Situation 

nicht professionell umgehen können und der Ärger auf eine innere, persönliche Ver-

stimmung zurückgeführt wird. Im ersten Experiment wurden den Teilnehmern per 

Videoaufnahme Interviews von Bewerbern gezeigt. Die Teilnehmer hatten die Auf-

gabe die Bewerber hinsichtlich Status, angemessenes Gehalt und Kompetenz zu 

bewerten. Die Bewerber reagierten mit Trauer oder Wut auf den Verlust eines wich-

tigen Kunden. Die Wut zeigenden Männer schnitten am besten ab, wobei die Wut 

zeigenden Frauen am wenigsten erfolgreiche Resultate erzielten. 

Im zweiten Experiment sollte ermittelt werden, ob die negative Wertung von Wut 

zeigenden Frauen auf das Geschlecht zurückzuführen ist oder ob der soziale Status 

einen Einfluss spielen kann. Es wurde festgestellt, dass die Frauen nur aufgrund 

ihres Geschlechts schlechter abschnitten. Im dritten Experiment wurde gezeigt, 

dass Frauen, welche für ihren Ärger objektive, äussere Umstände nennen, die ne-

gativen Auswirkungen von geäussertem Ärger abschwächen können. 

Die Resultate der Studie zeigten zudem, dass bei wütenden Frauen ein geringerer 

sozialer Status und ein geringeres Jahreseinkommen, sowie geringere Kompetenz 

durch die Teilnehmer vermutet wurde. Sobald jedoch ein äusserer Umstand als 

Grund für den Ärger genannt wurde, erlitt die Frau nicht denselben Verlust an wahr-

genommenen Status, Jahresverdienst und Kompetenz (Brescoll & Uhlmann, 2008). 

 

Eriksson und Sandberg (2012) haben festgestellt, dass ein Unterschied zwischen 

Frauen und Männern besteht, wenn die Bereitschaft, eine Verhandlung einzuleiten, 

untersucht wird. Männer sind eher bereit, in eine Verhandlung einzusteigen und ihre 

Forderungen zu äussern, als Frauen. Es wird darauf zurückgeführt, dass eine Frau 

befürchten muss, stärker darunter zu leiden oder stärker sanktioniert zu werden, 

wenn sie dominant und fordernd auftritt, da sie so aus dem erwarteten geschlechter-

typischen Verhaltensmuster ausbricht. Es wurden die beiden Hypothesen aufge-

stellt, dass Männer mit einer höheren Wahrscheinlichkeit eine Verhandlung für einen 

höheren Geldbetrag einleiten würden und zweitens, dass der geschlechtsspezifi-

sche Unterschied grösser sein würde, falls der Verhandlungspartner männlich ist. 
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Die Daten wurden mittels eines Experiments mit Studenten dreier schwedischer 

Hochschulen erhoben. Die Teilnehmer mussten vor Ort ein Puzzle lösen, wofür 

ihnen im Vorfeld eine Geldbetragsspanne versprochen wurde. Den effektiven Betrag 

galt es nach dem Lösen des Puzzles zu verhandeln. Mit einem männlichen oder 

weiblichen Verhandlungspartner sollte eine Verhandlung eingeleitet worden sein. 42 

% der männlichen Probanden leiteten eine Verhandlung ein. Bei den weiblichen 

Probanden waren es nur 28%, die eine Verhandlung einleiteten, um einen höheren 

Betrag zu erhalten. (Eriksson & Sandberg, 2012). 

 

Salerno et al. (2018) haben drei Experimente durchgeführt, welche Gerichtsver-

handlungen und die Äusserung von Wut oder Ärger und den Einfluss des Ge-

schlechts des Anwalts auf die Geschworenen zum Inhalt hatte. In Experiment 1 

wurde eine Stichprobe von 120 Studenten nach dem Zufallsprinzip in Gruppen ge-

teilt, welche einem männlichen oder weiblichen Anwalt zugeordnet wurden, der das 

Schlussplädoyer auf eine wütende oder neutrale Art vortrug. Es wurde abgefragt, 

welchen Anwalt sie beauftragen würden. Der wütende männliche Anwalt würde dem 

ruhigen männlichen Anwalt im Falle einer Beauftragung vorgezogen werden, da 

dieser als kompetenter, überzeugender und effektiver angesehen wurde. Der wü-

tende männliche Anwalt wurde der wütenden weiblichen Anwältin ebenfalls vorge-

zogen, da der männliche wütende Anwalt als überzeugender und dominanter wahr-

genommen wurde. Die weibliche wütende Anwältin hingegen wurde als schrill und 

unausstehlich erlebt, was zu einer Verringerung der Wahrscheinlichkeit einer Auf-

tragsvergabe führte. In Experiment 2 konnte der Effekt mit einer grösseren Stich-

probe von 294 Probanden wiederholt werden. In Experiment 3, mit einer Stichprobe 

von 273 Teilnehmern, wurde das Geschlecht der Teilnehmenden miteinbezogen. Es 

konnte gezeigt werden, dass insbesondere die weiblichen Probanden die wütende 

weibliche Anwältin für weniger effektiv hielten. Die männlichen Probanden hingegen 

hielten sie nicht für weniger effektiv. 

Die Analyse aller drei Experimente zeigte, dass wütende Anwältinnen im Vergleich 

zu ruhigen Anwältinnen als signifikant weniger effektiv wahrgenommen wurden, 

wütende männliche Anwälte hingegen wurden als signifikant effektiver wahrgenom-

men. Die Autoren der Studie kommen zu folgender Schlussfolgerung: Frauen kön-

nen sich im Gerichtssaal die Vorteile von geäussertem Ärger nicht zu Nutze ma-

chen. Im Gegenteil merken die Autoren an, dass die Äusserung von Ärger im Ge-

richtssaal Anwältinnen daran hindern könnte, in ihrer Karriere voranzukommen, da 

sie Nachteile in Kauf nehmen müssen, wenn sie sich identisch wie Ihre männlichen 

Berufskollegen im Gerichtssaal verhalten (Salerno et al., 2018). 
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Neben der Tatsache, dass Frauen mit Nachteilen zu rechnen haben, sollten sie in 

Verhandlungen Ärger äussern, existiert scheinbar grundsätzlich eine geringere Be-

reitschaft seitens der Frauen, sich in Verhandlungssituationen zu begeben. Habbe 

(2019) sieht als Ursache für die geringere Bereitschaft von Frauen zur Verhandlung 

und eine Hürde in Verhandlungen, den Backlash-Effekt. Frauen fürchten, nicht dem 

von der Gesellschaft erwarteten Rollenbild der Frau zu entsprechen, wenn sie 

forsch auftreten und für ihre Interessen einstehen und zum anderen fürchten sie bei 

ihrem Verhandlungspartner auf Ablehnung oder negative Gegenreaktionen zu stos-

sen (Habbe, 2019). 

 

Ob die Äusserung von Wut in Abhängigkeit des Geschlechts oder der Zugehörigkeit 

zu einer Ethnie die Entscheidungsfindung in Gruppen beeinflusst, wurde durch Sa-

lerno et al. (2019) untersucht. Es wurde vermutet, dass der Ausdruck von Wut oder 

Ärger als selbstsicher und kompetent wahrgenommen wird. Es wurden drei Experi-

mente durchgeführt, welche zum Ziel hatten, die Äusserung von Wut bei Geschwo-

renenentscheidungen zu untersuchen. Die Probanden wurden mit einem Computer-

gestützten Experiment in die Situation versetzt, an einem Jury Entscheid teil zu ha-

ben. In einer Gruppe von sechs Geschworenen war ein unentschlossener nicht der-

selben Meinung wie die vier anderen Geschworenen und der Proband. Der unent-

schlossene Geschworene äusserte seine von der Gruppe abweichende Meinung 

entweder mit dem Ausdruck von Wut oder Ärger oder ohne den Ausdruck der Emo-

tion. Alle Teilnehmer nahmen die Geschworenen, welche die Emotion äusserten, als 

emotionaler wahr. Jedoch waren sie weniger effektiv und einflussreich, wenn sie 

weiblich oder nicht weiss waren (Salerno et al., 2019). 

 

Wessler (2021) hat mittels einer experimentellen Studie untersucht, ob für Frauen 

die Gefahr eines Backlash-Effekts besteht, wenn sie in Verhandlungen Ärger äus-

sern. Ausgangslage war der Gedanke, dass Ärger als Emotion Dominanz und Stär-

ke demonstriert, also wird die Emotion eher von Männern als von Frauen erwartet. 

Freude hingegen sei eine Emotion, welche hilft, Beziehungen zu unterstützen oder 

zu festigen und werde deshalb eher von Frauen als von Männern erwartet. Es wur-

den vier Hypothesen aufgestellt, in welcher mittels eines Experiments und der Aus-

wertung der daraus gewonnenen Daten die Auswirkungen von ausgedrückter Freu-

de und ausgedrücktem Ärger überprüft werden sollten. Hypothese 1 besagte, dass 

Individuen, welche während einer Verhandlung mit Ärger konfrontiert sind, schlech-

tere Ergebnisse für sich selbst erzielen werden, als wenn sie Freude erfahren. Hy-
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pothese 2 sagte aus, dass Individuen, welche während einer Verhandlung Ärger 

ausgesetzt sind, ihr Gegenüber negativer wahrnehmen. Gemessen wurden dabei 

die Wahrnehmung der Sympathie, der Kompetenz und der Wettbewerbsorientiert-

heit des Absenders der Emotion. Der Empfang von Wut gegenüber Freude führe zu 

niedrigeren wirtschaftlichen Ergebnissen, insbesondere wenn das Gegenüber 

männlichen Geschlechts ist, lautete Hypothese 3. In Hypothese 4 wurde formuliert, 

dass Wut im Vergleich zu Freude in einer geringeren Wahrnehmung von Sympathie, 

Kompetenz und Wettbewerbsfähigkeit mündet, insbesondere wenn das Gegenüber 

weiblichen Geschlechts ist. Das Experiment wurde computergestützt durchgeführt 

und hatte zum Ziel, eine Verhandlungssituation nachzustellen. Die Probanden, mit 

einer Teilnehmerzahl von 82 Personen, wurden mit wütenden oder freudigen Chat-

Nachrichten ihres Verhandlungspartners konfrontiert. Der Verhandlungspartner war 

männlichen oder weiblichen Geschlechts. Bei der Auswertung des Experiments 

konnte gezeigt werden, dass bei einem verärgerten Verhandlungspartner die Pro-

banden weniger für sich selbst einforderten und so ein schlechteres Ergebnis erziel-

ten. Dies hatte jedoch einen sozialen Preis zur Folge: Das den Ärger äussernde 

Gegenüber wurde als weniger sympathisch, weniger kompetent und wettbewerbs-

orientierter wahrgenommen. Diesen sozialen Auswirkungen lag kein signifikanter 

Geschlechterunterschied zu Grunde, aber es ergab sich bei der Auswertung der 

Daten ein Verdacht auf einen Backlash-Effekt für Ärger äussernde Frauen. Wütende 

Frauen erzielten schlechtere Verhandlungsergebnisse, wurden als weniger sympa-

thisch und als ehrgeiziger wahrgenommen (Wessler, 2021).  

2.3 Hypothesen 

Abgeleitet aus der Problemstellung und Forschungsfrage sowie aufgearbeitet durch 

den Forschungsbefund werden folgende Hypothesen aufgestellt, welche im weite-

ren Verlauf der Arbeit untersucht werden sollen. 

2.3.1 Hypothese 1 

H0:  Wird in Verhandlungen Ärger geäussert, hat das Geschlecht keinen Einfluss 

auf die durch das Gegenüber wahrgenommene Kompetenz. 

 

H1:  Männer, welche in Verhandlungen Ärger äussern, werden von einer Stich-

probe kompetenter wahrgenommen als Frauen, welche in Verhandlungen 

Ärger äussern. 
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2.3.2 Hypothese 2 

H0:  Wird in Verhandlungen Ärger geäussert, hat das Geschlecht keinen Einfluss 

auf die erreichten Zugeständnisse. 

 

H2:  Frauen, welche in Verhandlungen Ärger äussern, erreichen bei einer Stich-

probe weniger Zugeständnisse als Männer, welche in Verhandlungen Ärger 

äussern. 

2.3.3 Hypothese 3 

H0:  Wird in Verhandlungen Ärger geäussert, hat das Geschlecht keinen Einfluss 

auf die Bereitschaft zu einer erneuten Verhandlung in der Zukunft. 

 

H3:  Äussert eine Frau in Verhandlungen Ärger, fällt die Bereitschaft ihres Ver-

handlungspartners zu erneuten Verhandlungen tiefer aus, als wenn ein 

Mann in Verhandlungen Ärger äussert. 

2.3.4 Hypothese 4 

H0:  Wird in Verhandlungen Ärger geäussert, hat es keinen Einfluss auf die Be-

reitschaft zu einer erneuten Verhandlung in der Zukunft, wenn der Ärger ge-

spielt war. 

 

H4 a:  Stellt sich der in Verhandlungen geäusserte Ärger als gespielt heraus, fällt 

die Bereitschaft des Verhandlungspartners zu erneuten Verhandlungen tiefer 

aus, als wenn der Ärger echt war.  

 

H4 b:  Zudem verstärkt sich dieser Effekt, wenn eine Frau den gespielten Ärger 

geäussert hat im Vergleich zu einem Mann, der gespielten Ärger geäussert 

hat. 
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3 Methodik 

Für die Datenerhebung der vorliegenden Arbeit wird ein quantitatives Vorgehen ge-

wählt. Die Hypothesen werden mittels eines Online-Vignettenexperiments überprüft, 

welches auf der Plattform unipark.de erstellt wird. Das Experiment wird ausschliess-

lich auf elektronischem Weg, vorwiegend per Mail und Messenger, verteilt. Die er-

hobenen Daten werden bereinigt und anschliessend mit dem Statistikprogramm IBM 

SPSS Statistics ausgewertet. 

3.1 Forschungsdesign 

Das Experiment besteht aus einem 2 (Emotion: Ärger ja / Ärger nein) x 2 (Verhalten: 

echt / gespielt) x 2 (Geschlecht: weiblich / männlich) – faktoriellen Design. Somit 

sind 3 unabhängige Variablen (kurz UV) vorhanden woraus ein Versuchsplan mit 

acht Gruppen resultiert. 

Tabelle 1 Versuchsplan 

Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden in den Diagrammen für die Ausprägun-

gen der jeweiligen Faktoren folgende Abkürzungen verwendet: 

 

Geschlecht m (männlich) w (weiblich) 

Emotion Ä (Ärger) nÄ (nicht Ärger) 

Verhalten e (echt) gs (gespielt) 

Tabelle 2 Abkürzungen der Faktorausprägungen 

3.1.1 Messinstrumente und Randomisierung 

Die abhängigen Variablen (kurz AV) bilden im Experiment die Zugeständnisse in 

Form eines kommerziellen Angebots, die Messung der wahrgenommenen Kompe-

tenz und die Bereitschaft zu einer erneuten Verhandlung in der Zukunft. 

 Äusserung von Ärger 

 ja nein 

 echt gespielt echt gespielt 

männlich Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe3 Gruppe 4 

weiblich Gruppe 5 Gruppe 6 Gruppe 7 Gruppe 8 
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Die Probanden werden nach der Einleitung und den einleitenden Informationen auf 

die acht Gruppen verteilt. Dies erfolgt mittels der Filterfunktion, welche auf der Platt-

form verwendet werden kann. Hiermit wird die Randomisierung sichergestellt. 

Den Probanden werden 8 verschiedene Versionen des Verhandlungsgesprächs, 

entsprechend den UV, vorgelegt. Anschliessend wird gemessen, wie die Höhe der 

Zugeständnisse ausfällt. Dies erfolgt durch die Eingabe des Kaufangebots in ein 

Textfeld.  

Anschliessend wird gemessen, wie kompetent der Verhandlungspartner wahrge-

nommen wird. Bei den Gruppen 2, 4, 6 und 8 erfolgt nun der Einschub, dass der 

Ärger oder Nicht-Ärger gespielt war. 

Im Anschluss wird bei allen Gruppen die Bereitschaft zu einer zukünftigen Verhand-

lung gemessen. In untenstehender Abbildung ist der Aufbau des Experiments er-

sichtlich 

 

Abbildung 4 Aufbau des Experiments 
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3.2 Fragebogen 

Der Fragebogen wurde auf unipark.de erstellt. Nach einem erfolgten Pretest ab dem 

14.10.2022 wurde die Umfrage am 07.11.2022 zur Teilnahme freigegeben. Die Da-

ten wurden bis zum 15.12.2022 erhoben. Der Fragebogen wurde 1180-mal geöffnet, 

dabei haben 390 Teilnehmer begonnen, den Fragebogen auszufüllen. Von diesen 

390 Teilnehmern haben 303 den Fragebogen beendet. Dies entspricht einer Been-

digunsquote von 77.69 %. Von den 303 Antworten wurden 22 ausgesondert aus 

den folgenden Gründen: 9 wurden ausgesondert, weil kein Zugeständnis (CHF 0) 

gemacht wurde. 13 wurden ausgesondert, weil in allen Eingabefeldern die identi-

sche Ziffer Stand oder weil die Werte extrem waren (Zugeständnis). 

Somit werden 281 als gültig angesehen. 

3.2.1 Pretest 

Um die einwandfreie Funktion des Fragebogens zu testen und die gewonnenen 

Daten in SPSS überprüfen zu können, wurde am 14.10.2022 mit dem Pretest be-

gonnen. Dieser dauerte bis zum 17.10.2022. Es wurden 9 Personen aus dem priva-

ten Umfeld des Autors befragt. Vor allem sollten Randomisierung, also die Vertei-

lung auf die acht Gruppen überprüft und die Qualität der Daten in SPSS kontrolliert 

werden. Zudem wurde die durchschnittliche Zeit zur Bearbeitung des Fragebogens 

überprüft. Das Ziel während der Erstellung war eine Zeit unter 5 Minuten, um den 

Anteil an Abbrechern möglichst gering zu halten. Anschliessend wurden 2 Testper-

sonen persönlich kontaktiert, um Rückmeldungen einzuholen. Im Anschluss wurde 

der Datensatz des Pretests an den Referenten gesendet, welcher die Einschätzung 

des Autors teilte, dass der Datensatz einwandfrei ist. Somit konnte mit der Datener-

hebung begonnen werden. 
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3.2.2 Zusammensetzung der Stichprobe 

3.2.2.1 Alter 

Die Teilnehmenden sind zwischen 19 und 82 Jahren alt. Das Durchschnittsalter der 

Stichprobe beträgt 37.81 Jahre. Die untenstehende Häufigkeitstabelle vermittelt 

einen Eindruck der Verteilung. 

 

Diagramm 1 Altersverteilung 

3.2.2.2 Geschlecht und Verhandlungserfahrung 

Unter den gültigen Antworten 

sind 34.9% weiblichen Ge-

schlechts und dementspre-

chend 65.1% männlichen Ge-

schlechts.  

 

Von den gesamthaft 28 Teil-

nehmenden geben 58.5% an, 

über Verhandlungserfahrung zu 

verfügen. Demnach verfügen 

41.5% über keine Verhand-

lungserfahrung. 

 

Tabelle 3 Geschlechterverteilung 

Tabelle 4 Verhandlungserfahrung 
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3.2.2.3 Verteilung auf die Versuchsgruppen 

Mithilfe der automatischen Randomisierung in unipark.de werden die Teilnehmen-

den zufällig auf die Gruppen verteilt. Die acht Versuchsgruppen (gemäss Versuchs-

plan, siehe Tabelle 1) weisen ungefähr dieselbe Anzahl an Versuchspersonen auf 

und bewegen sich zwischen 30 und 41 Versuchspersonen pro Gruppe.  

 

Diagramm 2 Verteilung auf die Versuchsgruppen 

3.3 Umfrage 

3.3.1 Umfrageeinstieg 

Zu Beginn des Online-Vignetten Experiments werden die Teilnehmenden begrüsst 

und es werden einleitende Sätze für den Grund des Experiments mitgegeben. Den 

Teilnehmenden wird zugesichert, dass die Teilnahme anonym erfolgt und die ge-

wonnenen Daten vertraulich behandelt werden. Der Richtwert von 4 Minuten wird 

für die Dauer der Teilnahme aufgeführt, welcher sich aus dem Pretest ergeben hat. 

 

Auf der nächsten Seite werden die Teilnehmenden gebeten, sich in die Situation vor 

einer Verhandlung hineinzuversetzen, in welcher sie für die Produktionsabteilung 

ihrer Unternehmung mehrere Maschinen beschaffen sollen. Das fiktive Szenario soll 

sich am beruflichen Alltag orientieren und nicht zu komplex sein, um das Hineinver-

setzen zu ermöglichen. 
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Die folgende Seite gibt noch einmal vertiefende Detailinformationen mit. Es wurden 

3 Angebote von verschiedenen Anbietern im Vorfeld eingeholt, welche alle einen 

Preis von CHF 550'000 aufweisen. Der Vertreter des Anbieters, mit welchen im An-

schluss verhandelt werden soll, wird vom Linienverantwortlichen, welcher die Ma-

schinen beschaffen will, bevorzugt. In diesem Abschnitt soll den Teilnehmenden der 

Richtwert für den Geschäftsabschluss mitgegeben werden, und ein gewisser Druck 

aufgebaut werden, da der Anbieter favorisiert wird. Die Teilnehmenden sollen dazu 

motiviert werden, willens zu sein, das Geschäft abzuschliessen. 

Untenstehende Abbildung zeigt den Beschrieb, welcher den Teilnehmenden vorge-

setzt wurde. 

 

 

Abbildung 5 Ausschnitt aus der Einführung zur Verhandlung (alle Gruppen) 

 

Beim Weiterschalten der Seite werden die Teilnehmenden nun ihren Gruppen zu-

gewiesen. 

3.3.2 Operationalisierung der Variablen 

3.3.2.1 Unabhängige Variablen 

Auf den folgenden 3 Seiten werden nun zwei der UV (Geschlecht und Emotion) ma-

nipuliert. Entweder haben die Teilnehmenden das Gespräch mit Herrn oder Frau 

Müller. Die Verhandlung schreitet voran und man wird sich in allen Punkten einig. 

Die Teilnehmenden sollen ein Angebot abgeben, um im Preis übereinzukommen.  

 

Die Teilnehmenden geben alle einen Preis von CHF 490'000 ab, welchen sie nicht 

beeinflussen können. Dies ruft nun eine verärgerte oder eine ruhige Reaktion her-

vor. Der Verhandlungspartner ist in beiden Fällen nicht einverstanden und bringt 

dies zum Ausdruck. Zudem fordert der Verhandlungspartner ein neues Angebot. 

Untenstehend findet man auf der folgenden Abbildung den Gesprächstext, der eben 

erwähnten Seiten. 
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Abbildung 6 Ausschnitt aus dem Verhandlungsdialog der Gruppe 1 (Mann/Ärger/echt) 

Geschlecht des Gegenübers in der Verhandlung (männlich vs. weiblich) 

Das Geschlecht des Gegenübers in der Verhandlung wird mit «Frau Müller» oder 

«Herr Müller» vermittelt. In den folgenden Sequenzen werden jeweils die Pronomen 

an das passende Geschlecht angeglichen. 

Emotion (Ärger vs. Nicht-Ärger) 

Die Emotion des Gegenübers in der Verhandlung wird manipuliert, nachdem die 

Teilnehmenden das nicht beeinflussbare Angebot von CHF 490'000 gemacht ha-

ben.  

In der Version mit Ärger schlägt das Gegenüber mit der Faust auf den Tisch und 

blickt erbost. Zudem wird der letzte Satz, in welchem ein erneuter Vorschlag einge-

fordert wird, im Imperativ formuliert und mit einem Ausrufezeichen versehen.  

In der Nicht-Ärger Version bleibt das Gegenüber ruhig und sachlich. Im letzten Satz 

ist die Aufforderung zu einem erneuten Preisvorschlag als Bitte formuliert ohne Aus-

rufezeichen. 

Verhalten (gespielt vs. echt) 

Vor der Messung der «Bereitschaft zu einer erneuten Verhandlung in der Zukunft» 

wird den Gruppen 2 und 6 die Information gegeben, dass der Ärger nur gespielt 

gewesen ist, um die Teilnehmenden unter Druck zu setzen.  
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In den beiden Kontrollgruppen 4 und 8 wird mitgeteilt, dass die erste Angebotsab-

gabe von CHF 490'000 eigentlich Ärger im Gegenüber ausgelöst hat. Dieser sei 

aber überspielt worden. Im Anschluss wird bei allen Gruppen die Bereitschaft zu 

einer erneuten Verhandlung gemessen. 

Die beiden untenstehenden Abbildungen zeigen den Text des Verhandlungsszena-

rios, in welchem gespielter Ärger oder gespielter Nicht-Ärger manipuliert wird. 

 

 

Abbildung 7 Ausschnitt Manipulation UV gespielter Ärger 

 

 

Abbildung 8 Ausschnitt Manipulation UV gespielter Nicht-Ärger 

3.3.2.2 Abhängige Variablen 

Auf den folgenden 3 Seiten sind nun die Eingaben der Teilnehmenden gefordert. 

Sie sollen einen Preisvorschlag in monetärer Form machen, um die AV «Zuge-

ständnisse» messbar zu machen. Auf einer weiteren Seite wird die AV «wahrge-

nommene Kompetenz» gemessen. Nach dem Einschub der gespielten Emotion bei 

den Gruppen 2, 4, 6 und 8 wird die «Bereitschaft zu einer erneuten Verhandlung in 

der Zukunft» gemessen. 

Zugeständnis in der Verhandlung 

Das Zugeständnis in der Verhandlung wird durch die Eingabe eines Zahlenwerts in 

CHF gemessen. Die Teilnehmenden sind nicht eingeschränkt bei der Eingabe. 

 

 

Abbildung 9 Ausschnitt aus der Messung der AV «Zugeständnisse» der Gruppe 1 
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Wahrgenommene Kompetenz 

Die Teilnehmenden sollen auf einer Likert-Skala von 1 bis 5 (1: inkompetent; 2: eher 

inkompetent; 3: weder noch; 4: eher kompetent; 5: kompetent) bewerten, wie kom-

petent sie das Gegenüber wahrgenommen haben. 

 

 

Abbildung 10 Ausschnitt Messung der wahrgenommenen Kompetenz 

Bereitschaft zu einer erneuten Verhandlung in der Zukunft 

Bei den Gruppen 2, 4, 6 und 8 wird im Anschluss die dritte UV manipuliert. Es wird 

den Gruppen 2 und 6 mitgeteilt, dass der Verhandlungspartner den Ärger nur ge-

spielt hat, um die Teilnehmenden unter Druck zu setzen und einzuschüchtern.  

Im Anschluss wird bei allen Gruppen die AV «Bereitschaft zu einer erneuten Ver-

handlung in der Zukunft» gemessen. 

 

 

Abbildung 11 Ausschnitt Messung der Bereitschaft zu einer erneuten Verhandlung in der 

Zukunft 

Die Teilnehmenden sollen angeben, wie wahrscheinlich ihre Bereitschaft zu einer 

erneuten Verhandlung in der Zukunft aussieht. Dies wird wiederum mit einer Likert-

Skala von 1 bis 5 (1: sehr unwahrscheinlich, 2: eher unwahrscheinlich, 3: weder 

noch; 4: eher wahrscheinlich; 5: sehr wahrscheinlich) gemessen. 

 

3.3.3 Informationen zur Stichprobe 

Im Anschluss werden noch die Angaben zur Versuchsperson erfragt. Die Teilneh-

menden sollen Ihr Geschlecht, ob Verhandlungserfahrung vorhanden ist oder nicht 

und den Jahrgang angeben. 
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Abbildung 12 Ausschnitt Abfrage persönliche Daten 

 

3.3.4 Umfrageabschluss 

Die Teilnehmenden erfuhren eine Danksagung und hatten die Möglichkeit Ihre E-

Mail-Adresse anzugeben, sollten sie an den Ergebnissen der Arbeit interessiert 

sein. Anschliessend war die Umfrage zu Ende. 

 

Im nächsten Abschnitt wird nun detailliert auf die Ergebnisse eingegangen. 
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4 Ergebnisse 

4.1 Vorbemerkung 

Da die Hypothesen 

nur die Untersuchung 

einiger Gruppen 

erfordern, wird ein 

Überblick der 

Ergebnisse aller 

Gruppen und der 

jeweilige Einfluss der 

relevanten UV darauf 

vorab gegeben. 

 

Die AV wurden jeweils 

auf Normalverteilung 

(Shapiro - Wilk) und 

Homogenität der Varianzen geprüft (Levene - Test ). 

 

Die AV, in den in etwa gleich grossen Gruppen, sind grossenteils nicht normalver-

teilt, wie in obenstehender Abbildung erkennbar ist. Da dieser Sachverhalt aber bei 

einer Stichprobengrösse n ≥ 30 vernachlässigbar ist, wird der Umstand ignoriert 

(Bortz & Döring, 2006).  

 

Die Prüfung auf Varianzhomogenität mittels Levene -Test war, bis auf den Test der 

Hypothese 3, bei welcher auf den Welch-Test zurückgegriffen wurde, in den 

Untersuchungen jeweils gegeben.  

 

Im folgenden werden die Effektstärken der jeweiligen Varianzanalyse nach Cohen 

angegeben (Cohen, 1988). 

 

 

 

 

 

Tabelle 5 Ergebnisse Test auf Normalverteilung 



34 
 

 

4.1.1 Wahrgenommene Kompetenz mittels Varianzanalyse 

Eine 2 (Emotion: Ärger vs. Nicht Ärger) x 2 (Geschlecht: männlich vs. weiblich) A-

NOVA wurde durchgeführt, um festzustellen, ob ein Unterschied in den 8 (siehe 3.1) 

Gruppen besteht. Die Varianzhomogenität gemäss Levene-Test (p =.065) war ge-

geben. Das Gesamtmodell wurde signifikant und der Effekt der ANOVA ist gross, 

F(3,277) = 43.42, p < .001, η2 = .320. Ein starker Haupteffekt für den Faktor «Emoti-

on» war gegeben, F(1,277) = 123.25, p < .001, η2 = .308. Das Äussern von Ärger hat 

einen statistisch signifikanten Einfluss auf die wahrgenommene Kompetenz in der 

Verhandlungssituation. Wütende Gegenüber wurden signifikant weniger kompetent 

wahrgenommen. Ein signifikanter, jedoch schwacher Haupteffekt ergab sich für den 

Faktor Geschlecht, F(1,277) = 4.47, p < .035, η2 = .016. Das Geschlecht des Ge-

genübers hatte einen Einfluss, wenn auch nur schwach. 

Es ist eine Tendenz zur Interaktion der beiden Faktoren feststellbar, diese wurde 

jedoch nicht signifikant, F(1,277) = 2.18, p = .141, η2 = .016. Das obenstehende Mit-

telwertdiagramm zeigt, dass die wahrgenommene Kompetenz bei Äusserung von 

Ärger abnimmt. 

Es scheint, dass bei ruhiger und sachlicher Argumentation kein Geschlechterunter-

schied besteht und die Betrachtung der paarweisen Vergleiche auch bestätigt dies, 

p=.638. Bei Äusserung von Ärger wird bei Betrachtung des Mittelwertdiagramms ein 

Diagramm 3 Mittelwertdiagramm wahrgenommenen Kompetenz, alle Gruppen 
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Unterschied bezüglich der Geschlechtszugehörigkeit vermutet und im paarweisen 

Vergleich auch bestätigt, p = .015. 

4.1.2 Zugeständnis mittels Varianzanalyse 

Eine 2 (Emotion: Ärger vs. Nicht Ärger) x 2 (Geschlecht: männlich vs. weiblich) A-

NOVA wurde durchgeführt, um festzustellen, ob ein Unterschied in den 8 (siehe 3.1) 

Gruppen besteht. Die Varianzhomogenität gemäss Levene-Test (p = 0.17) war ge-

geben. Es war eine marginale Signifikanz des Gesamtmodells feststellbar bei gerin-

ger Effektstärke, F(3,277) = 2.53, p = .058, η2 = .027.  

Der Faktor «Emotion» wurde in diesem Fall nicht signifikant und hatte keinen Effekt, 

F(1,277) = 0.24, p = .627, η2 = .001. 

Der Faktor «Geschlecht» wurde signifikant, bei geringer Effektstärke, F(1,277) = 

6.81, p = .010, η2 = .024. So erreichten weibliche Verhandlungsführer geringere Zu-

geständnisse, die Äusserung von Ärger hatte darauf jedoch keinen Einfluss. Es 

wurden keine weiteren Signifikanzen festgestellt. 

Es bestehen Unterschiede in den Gruppen betreffend die Mittelwerte, wie untenste-

hendes Mittelwert-Diagramm zeigt. Da die Abweichungen derart gering sind, wurde 

die Skalierung des Diagramms den Umständen angepasst, was den Eindruck ver-

zerrt

 

Diagramm 4 Mittelwertdiagramm gemachte Zugeständnisse, alle Gruppen 
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4.1.3 Bereitschaft zu erneuter Verhandlung in der Zukunft mittels Vari-

anzanalyse 

Eine 2 (Emotion: Ärger vs. Nicht Ärger) x 2 (Geschlecht: männlich vs. weiblich) x 2 

(Verhalten: echt vs. gespielt) ANOVA wurde durchgeführt, um festzustellen, ob ein 

Unterschied in den 8 (siehe 3.1) Gruppen besteht. Die Varianzhomogenität gemäss 

Levene-Test (p = .376) war gegeben. Das Gesamtmodell wurde signifikant mit gros-

ser Effektstärke, F(7,277) = 12.03, p < .001, η2 = .236.  

Der Faktor «Emotion» wurde signifikant und hatte einen starken Haupteffekt, 

F(1,273) = 61.19, p < .001, η2 = .183. Somit war die Bereitschaft zu einer erneuten 

Verhandlung in der Zukunft grundsätzlich geringer, wenn Ärger geäussert wurde. 

Der Faktor «Verhalten» hatte einen mittleren Effekt und wurde signifikant, F(1,273) 

= 17.32, p < .001, η2 = .06. So fiel die Bereitschaft zur erneuten Verhandlung in der 

Zukunft bei gespielten Emotionen tiefer aus, unabhängig von der Art der Emotion.  

Keine weiteren Signifikanzen wurden festgestellt. 

Das untenstehende Mittelwertdiagramm vermittelt einen Eindruck der Ergebnisse. 

 

 

Diagramm 5 Mittelwertdiagramm Bereitschaft zu einer erneuten Verhandlung in der Zu-

kunft 
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4.2 Überprüfung der Hypothesen 

Für die Prüfung der Hypothesen 1, 2 und 3 werden aus den Gruppen 1 und 2, sowie 

den Gruppen 5 und 6 zwei neue Gruppen gebildet («Ärger männlich», n = 63 und 

«Ärger weiblich», n = 66). Dies aufgrund der Tatsache, dass die Teilnehmenden mit 

der UV «Verhalten» erst nach der Abfrage der wahrgenommenen Kompetenz kon-

frontiert werden (siehe Abbildung 4, Aufbau des Experiments). Varianzhomogenität 

ist gemäss Levene-Test für die Hypothesen 1 und 2 gegeben. Für Hypothese 3 wird 

die Welch-ANOVA beigezogen. 

4.2.1 Hypothese 1 

Eine einfaktorielle (Gruppe: Ärger männlich vs. Ärger weiblich) ANOVA wurde be-

rechnet, um festzustellen, ob bei geäussertem Ärger ein Unterschied in der wahrge-

nommenen Kompetenz in Abhängigkeit der Geschlechtszugehörigkeit besteht. Vari-

anzhomogenität war gemäss Levene-Test gegeben (p = 0.506). 

Der Unterschied der beiden Gruppen unterschied sich statistisch signifikant, 

F(1,127) = 5.22, p < .024, η2 = .04. Somit werden Männer (M = 2.841), die in Ver-

handlungen Ärger äussern, kompetenter wahrgenommen als Frauen (M = 2.409), 

welche Ärger äussern. 

 

 

 

 

Diagramm 6 Mittelwertdiagramm «Ärger männlich vs. Ärger weiblich» 
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H0:  Wird in Verhandlungen Ärger geäussert, hat das Geschlecht keinen Einfluss 

auf die durch das Gegenüber wahrgenommene Kompetenz. 

➔ Da p = 0.024 < 0.05 wird die Nullhypothese verworfen 

 

H1:  Männer, welche in Verhandlungen Ärger äussern, werden von einer Stich-

probe kompetenter wahrgenommen als Frauen, welche in Verhandlungen 

Ärger äussern. 

➔ Da die Nullhypothese verworfen wird, wird H1 angenommen 

 

Die Hypothese 1 wird angenommen. 
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Diagramm 7 Mittelwertdiagramm gemachtes Zugeständnis 

4.2.2 Hypothese 2 

Eine einfaktorielle (Gruppe: Ärger männlich vs. Ärger weiblich) ANOVA wurde be-

rechnet, um festzustellen, ob bei geäussertem Ärger ein Unterschied in den ge-

machten Zugeständnissen in Abhängigkeit der Geschlechtszugehörigkeit besteht. 

Varianzhomogenität war gemäss Levene-Test gegeben (p = .913). 

 

Der Unterschied der beiden Gruppen unterschied sich statistisch nicht signifikant, 

F(1,127) =2.04, p < .156, η2 = .015. 

 

H0:  Wird in Verhandlungen Ärger geäussert, hat das Geschlecht keinen Einfluss 

auf die erreichten Zugeständnisse. 

➔ Da p = 0.156 > 0.05 wird die Nullhypothese beibehalten. 

 

H1:  Frauen, welche in Verhandlungen Ärger äussern, erreichen bei einer Stich-

probe weniger Zugeständnisse als Männer, welche in Verhandlungen Ärger 

äussern. 

➔ Da die Nullhypothese beibehalten wird, wird H1 verworfen. 

 

Die Hypothese 2 wird abgelehnt. 
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4.2.3 Hypothese 3 

Eine einfaktorielle (Gruppe: Ärger männlich vs. Ärger weiblich) ANOVA wurde be-

rechnet, um festzustellen, ob bei geäussertem Ärger ein Unterschied in der Bereit-

schaft zu einer erneuten Verhandlung in der Zukunft in Abhängigkeit der Ge-

schlechtszugehörigkeit besteht. Varianzhomogenität war gemäss Levene-Test nicht 

gegeben (p = 0.016). Deshalb wurde auf den Welch-Test zurückgegriffen. 

Es war kein statistisch signifikanter Unterschied feststellbar F(1,117.621) =1.86, p < 

.175. 

 

 

 

H0:  Wird in Verhandlungen Ärger geäussert, hat das Geschlecht keinen Einfluss 

auf die Bereitschaft zu einer erneuten Verhandlung in der Zukunft. 

➔ Da p = 0.175 > 0.05 wird die Nullhypothese beibehalten. 

 

H1:  Äussert eine Frau in Verhandlungen Ärger, fällt die Bereitschaft ihres Ver-

handlungspartners zu erneuten Verhandlungen tiefer aus, als wenn ein 

Mann in Verhandlungen Ärger äussert. 

➔ Da die Nullhypothese beibehalten wird, wird H1 verworfen. 

 

Die Hypothese 3 wird somit abgelehnt. 

Diagramm 8 Mittelwertdiagramm Ärger männlich vs. Ärger weiblich 
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Diagramm 9 Mittelwertdiagramm Bereitschaft zu einer erneuten Verhandlung in der Zukunft 

 

4.2.4 Hypothese 4 

Für die Überprüfung der Teilhypothese 4a wurde aus den Gruppen 1 und 5, sowie 2 

und 6 die beiden Gruppen «Ärger echt» (n = 69) und «Ärger gespielt» (n = 60) ge-

bildet. Für die Überprüfung der Teilhypothese 4b wurden nur die Gruppen 2 und 6 

untersucht.  

Varianzhomogenität war gemäss Levene-Test gegeben (p = 0.754). 

Eine einfaktorielle (Gruppe: Ärger echt vs. Ärger gespielt) wurde leicht signifikant mit 

einem schwachen Effekt F(1,127) =3.91, p =.050, η2 = .03. 

Die Bereitschaft zu einer erneuten Verhandlung in der Zukunft nahm statistisch 

schwach signifikant ab. 

H0:  Wird in Verhandlungen Ärger geäussert, hat es keinen Einfluss auf die Be-

reitschaft zu einer erneuten Verhandlung in der Zukunft, wenn der Ärger ge-

spielt war. 

➔ Da p = 0.050 wird die Nullhypothese abgelehnt. 

 

H1:  Stellt sich der in Verhandlungen geäusserte Ärger als gespielt heraus, fällt 

die Bereitschaft des Verhandlungspartners zu erneuten Verhandlungen tiefer 

aus, als wenn der Ärger echt war.  

➔ Da die Nullhypothese verworfen wird, wird H1 angenommen. 

 

Die Teilhypothese 4a wird angenommen. 
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H1 b:  Zudem verstärkt sich dieser Effekt, wenn eine Frau den gespielten Ärger 

geäussert hat im Vergleich zu einem Mann, der gespielten Ärger geäussert 

hat. 

 

Zur Überprüfung der Teilhypothese 4b wurde eine einfaktorielle (Gruppe: 2 vs. 6) 

ANOVA durchgeführt und diese wies keinen statistisch signifikanten Unterschied 

auf, F(1,58) =0.30, p =.586, η2 = .003.  

 

Die Teilhypothese 4b wird verworfen. 



43 
 

 

 

5 Diskussion 

In diesem Abschnitt sollen die Ergebnisse der Untersuchung zusammengetragen 

werden, sowie mit dem Forschungsstand verglichen werden. Es soll eine kritische 

Reflexion der Studie durchgeführt werden, um Schwächen aufzuzeigen, die die Ar-

beit hat. Zudem soll ein Abgleich mit der Zielsetzung stattfinden und die Antwort auf 

die Forschungsfrage formuliert werden. 

5.1 Zusammenfassung der Ergebnisse 

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass die Äusserung von Ärger in der beschriebe-

nen Verhandlungssituation generell keine positiven Auswirkungen hatte. Im Gegen-

teil, die Verhandlungsführer, die eine ärgerliche Reaktion an den Tag legten, wurden 

signifikant weniger kompetent wahrgenommen. Dieser Effekt verstärkte sich bei 

Frauen und ein Unterschied für den Faktor Geschlecht konnte nachgewiesen wer-

den. Somit konnte die Hypothese 1 bestätigt werden.  

Wurde kein Ärger geäussert, wurde die wahrgenommene Kompetenz nicht durch 

das Geschlecht beeinflusst und die Werte waren beinahe identisch. 

 

Hinsichtlich der gemachten Zugeständnisse in dieser Studie ist Ärger für männliche 

Verhandlungsführer weder förderlich noch hinderlich. Auffallend war jedoch, dass 

weibliche Verhandlungsführer generell weniger Zugeständnisse erreichten, als die 

männlichen Verhandlungsführer und zudem scheinbar mehr Zugeständnisse er-

reichten, wenn sie Ärger äusserten.  

 

Die Bereitschaft zu einer erneuten Verhandlung in der Zukunft verringerte sich 

ebenfalls signifikant unter der Bedingung von geäussertem Ärger, unabhängig von 

der Geschlechtszugehörigkeit.  

Wie erwartet hatte die Äusserung von gespieltem Ärger einen signifikant negativen 

Einfluss auf die Bereitschaft zur erneuten Verhandlung in der Zukunft und die Teil-

hypothese 4a konnte angenommen werden. Das Geschlecht hatte keinen signifikan-

ten Einfluss, was zur Folge hatte, dass die Teilhypothese 4b verworfen wurde. 

Erstaunlicherweise hatte das gespielte Verhalten auch einen negativen Einfluss, 

wenn der Ärger überspielt wurde. 
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5.2 Interpretation der Ergebnisse 

Aufgrund der Ergebnisse der vorliegenden Studie kann gesagt werden, dass in ähn-

lichen Situationen die Äusserung von Ärger keine Vorteile bringt. Im Gegenteil, es 

wurden nur nachteilige Effekte festgestellt. Die durch das Gegenüber wahrgenom-

mene Kompetenz sinkt merklich, sowie die Bereitschaft in der Zukunft ein weiteres 

Geschäft zu diskutieren oder abzuschliessen. 

5.2.1 Auswirkungen von Ärger 

Im Allgemeinen wird in der Verhandlungsforschung eher davon ausgegangen, dass 

der Einsatz von Wut in Verhandlungen zu positiveren Ergebnissen führe, aber das 

kann nicht generell gesagt werden (Beest et al., 2008). So wurde zum Beispiel fest-

gestellt, dass die Äusserung von Ärger nicht automatisch zu höheren Zugeständnis-

sen führe (Allred et al., 1997). Demgegenüber stehen Erkenntnisse, dass die Äusse-

rung von negativen Emotionen, wozu auch Ärger gezählt wird, zu höheren Zuge-

ständnissen führt (Sharma et al., 2020). Unter den Voraussetzungen, dass der mit 

dem Ärger konfrontierte Verhandlungspartner nur schlechtere Alternativen hatte, 

konnte festgestellt werden, dass sich Ärger positiv auf die gemachten Zugeständ-

nisse auswirken kann (Sinaceur & Tiedens, 2006). 

 

Die Äusserung von Ärger hatte in der vorliegenden Studie keinen signifikanten Ef-

fekt hinsichtlich der gemachten Zugeständnisse. Es kann hinsichtlich der Zuge-

ständnisse nicht gesagt werden, dass der Ärger förderlich oder nachteilig war. Den 

Probanden wurde in der Einleitung des Experiments mitgeteilt, dass drei vergleich-

bare Angebote vorliegen, also vergleichbare Alternativen, auf die ausgewichen wer-

den könnte. Die Schlussfolgerung liegt nahe, dass der geäusserte Ärger dazu ge-

führt haben könnte, dass die mit Ärger konfrontierten Teilnehmenden auf eine Alter-

native ausgewichen wären. 

 

Auf der zwischenmenschlichen Ebene kann geäusserter Ärger zu wechselseitiger 

Feindseligkeit führen (Van Kleef, 2010). Ärger erzeugt wiederum Ärger oder Angst, 

auf welche mit Kampf oder Flucht reagiert werden kann. Im Kontext einer Verhand-

lung bedeutet dies, entweder den Ärger zu erwidern oder die Verhandlung abzubre-

chen. Im Falle der Erwiderung des Ärgers könnte dies bedeuten, dass der bereits 

erwähnte Blowback-Effekt auftritt und eine Abwärtsspirale losgetreten wird (Cam-

pagna et al., 2016).  

Wenn eine Person wütend wird, wird ihre Kommunikation erfahrungsgemäss oft 

emotionaler und unkoordinierter, was dazu führen kann, dass sie weniger kompe-
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tent wahrgenommen wird. Es wird vermutet, dass die Äusserung von Ärger vom 

Empfänger des Ärgers als unkontrolliert und unsicher erlebt wird. Emotionen können 

die Fähigkeit beeinträchtigen, klar und rational zu denken und zu handeln, was sich 

nachteilig auf die Glaubwürdigkeit und Kompetenz einer Person auswirkt.  

Wie erwähnt kann der Ärger im Empfänger des Ärgers ebenfalls Wut auslösen und 

somit besteht die Möglichkeit, dass in einer Verhandlung die Aufmerksamkeit von 

der sachlichen Ebene auf die persönliche Ebene abgleitet. Als Folge stehen die 

sachlichen Ziele nicht mehr im Vordergrund und die Gefahr besteht, dass die Ver-

handlung scheitert oder nicht das Optimum erreicht wird.  

In unserem Kulturkreis wird jeweils grosser Wert auf die Wahrung der Contenance 

gelegt, so sind, insbesondere im beruflichen Kontext, Geduld, Höflichkeit und ein 

respektvoller Umgang wahrscheinlich zielführender als die Äusserung von Ärger, 

welcher diesen Eigenschaften entgegensteht. 

Die Äusserung von Ärger hatte in der vorliegenden Studie einen signifikanten nega-

tiven Einfluss auf die wahrgenommene Kompetenz. Diese sank merklich unter dem 

Einfluss von Ärger. Der Verhandlungspartner, welcher Ruhe und Sachlichkeit aus-

strahlte, wurde kompetenter wahrgenommen. Vielleicht weil er eher den oben ge-

nannten Eigenschaften entspricht oder weil die Äusserung des Ärgers vielleicht Wut 

ausgelöst hat und diese Wut die Bewertung der wahrgenommenen Kompetenz be-

einflusst hat. 

 

Die Äusserung von Ärger hatte einen signifikanten negativen Einfluss auf die Bereit-

schaft zu einer erneuten Verhandlung in der Zukunft, was höchstwahrscheinlich 

direkt mit der wahrgenommenen Kompetenz und vor allem mit geschädigtem Ver-

trauen und mit einer geringen affektiven Zufriedenheit zusammenhängen könnte. 

Für eine weitere erfolgreiche Zusammenarbeit sind diese Faktoren unerlässlich. Wut 

kann als Bedrohung wahrgenommen werden und verunsichern, sowie einen Ver-

trauensverlust befeuern. Für die Bereitschaft zu einer weiteren Verhandlung ist das 

persönliche Erleben des Teilnehmenden an der Verhandlung massgebend. Man 

könnte also sagen, dass je höher die affektive Zufriedenheit der Verhandlungsteil-

nehmer ist, umso höher ist die Bereitschaft zu einer erneuten Verhandlung in der 

Zukunft.
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Das Vertrauen in den Partner 

setzt sich zusammen aus 

dessen wahrgenommener 

Kompetenz, dessen Qualifi-

kation, seinem Wohlwollen 

und seiner Integrität. In der 

Schweiz beträgt in der KMU-

Landschaft die durchschnitt-

liche Dauer der Geschäfts-

beziehung mit dem wichtigs-

ten Zulieferer 20 Jahre (sie-

he Abb. 13). Das Vertrauen 

geniesst in der Schweiz bei 

der überwiegenden Mehrheit der KMU einen hohen Stellenwert. Nur gerade 11% 

würden mit einem Partner zusammenarbeiten, welchem ein mittelmässiges oder gar 

nur schwaches Vertrauen entgegengebracht wird (Volery & Bergmann, 2008).  

Die Äusserung von Ärger während einer Verhandlung unter diesem Blickwinkel 

schädigt die Geschäftsbeziehung also nachhaltig, wenn die Bereitschaft zu erneuten 

gemeinsamen Geschäften sinkt. 

5.2.2 Geschlechtsunterschiede 

Frauen werden bei Äusserung von Ärger als weniger kompetent wahrgenommen als 

Männer. Die Hypothese 1 konnte in der vorliegenden Studie angenommen werden.  

Es konnte bereits in früheren Studien nachgewiesen werden, dass Frauen, die in 

Verhandlungen Ärger äussern, Gefahr laufen, als weniger kompetent eingeschätzt 

zu werden, da vermutet wird, dass der Grund für den Ärger auf persönliche Proble-

me zurückgeführt wird (Brescoll & Uhlmann, 2008).  

Die Gründe dafür liegen wahrscheinlich in den scheinbar immer noch verankerten 

Rollenbildern und Stereotypen.  

 

Hinsichtlich der gemachten Zugeständnisse hat der Umstand verblüfft, dass diese 

für weibliche Verhandlungsführer signifikant tiefer ausfielen.  

Zudem scheint es, dass durch verärgerte weibliche Verhandlungsführer höhere Zu-

geständnisse erreicht wurden als durch jene, die Ruhe und Sachlichkeit ausge-

strahlt haben. Über die Gründe für diesen Umstand kann nur gemutmasst werden. 

Ist die Ursache ein Backlash-Effekt? Werden einer Frau in Verhandlungen grund-

Abbildung 13 Dauer der Zusammenarbeit in Jahren 

Quelle:https://www.alexandria.unisg.ch/48330/1/Vertrauensstudie%20d_

ernstyoung.pdf 
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sätzlich tiefere Zugeständnisse gemacht und warum erreichten die wütenden Frau-

en höhere Zugeständnisse. Oder finden wir Antworten in der Zusammensetzung der 

Stichprobe, in welcher der männliche Anteil höher war, dieser Umstand in den Be-

rechnungen aber nicht berücksichtigt wurde? 

Ein Hinweis auf einen Backlash-Effekt ist, hinsichtlich der wahrgenommenen Kom-

petenz, gegeben und würde die Erkenntnisse von Brescoll und Uhlmann (2008) 

bestätigen. Die Ergebnisse der Hypothese 2, bezüglich der gemachten Zugeständ-

nisse, bestätigen diese Vermutung aber nicht. Im Gegenteil, wütende Frauen er-

reichten höhere Zugeständnisse als nicht wütende Frauen. Folglich wäre die Äusse-

rung von Ärger vorteilhaft für weibliche Verhandlungsteilnehmer, oder zumindest 

nicht mit Nachteilen behaftet. Der Umstand warum weibliche Verhandlungsführer 

generell weniger Zugeständnisse erreichten, könnte als Backlash interpretiert wer-

den. Wahrscheinlicher ist, dass die Gründe in der Zusammensetzung der Stichpro-

be zu finden sind. Dies müsste in einer weiteren Untersuchung überprüft werden. 

Bezüglich der Bereitschaft zur erneuten Verhandlung in der Zukunft war kein signifi-

kanter Unterschied zwischen den Geschlechtern zu erkennen.  

5.2.3 Verhalten 

Unabhängig von Ärger und Geschlecht hatte gespieltes Verhalten einen negativen 

Effekt auf die Bereitschaft zu einer erneuten Verhandlung in der Zukunft. Die Bereit-

schaft zu einer weiteren Verhandlung unter der Bedingung gespielten Verhaltens fiel 

signifikant tiefer aus. Ebenso war die Bereitschaft bei gespieltem Ärger signifikant 

geringer als bei echtem Ärger, was es erlaubt, die Hypothese 4a anzunehmen. 

 

Wie bereits erwähnt bildet das Vertrauen in den Geschäftspartner die Basis für eine 

weitere Zusammenarbeit in der Zukunft. Mit Blick auf das Interesse einer langfristi-

gen, nachhaltigen und partnerschaftlichen Zusammenarbeit ist es also in keiner 

Weise zuträglich, Emotionen zu überspielen oder, insbesondere Ärger, vorzugau-

keln, in der Hoffnung höhere Zugeständnisse zu erreichen, geschweige denn als 

kompetenter wahrgenommen zu werden. 
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5.3 Empfehlungen für die Praxis 

Aufgrund der vorliegenden Ergebnisse der Studie kann gesagt werden, dass Ärger 

in ähnlichen Verhandlungen wie im Szenario der Vignette grundsätzlich vermieden 

werden muss.  

Dies einerseits, weil kein positiver Effekt in den Zugeständnissen nachweisbar war 

und andererseits vor allem deshalb, weil ein verärgertes Gegenüber signifikant an 

wahrgenommener Kompetenz einbüsst. 

Es ist bei Verärgerung oder allgemein negativen Emotionen ratsamer, ruhig darauf 

hinzuweisen, dass ein Umstand nicht zufriedenstellend ist und dieser Umstand nun 

diskutiert werden muss.  

Die vorliegende Studie hat ebenfalls gezeigt, dass es keinen Vorteil mit sich zieht, 

eine negative Emotion zu überspielen. Emotionen können weder im privaten noch 

im beruflichen Leben ausgeblendet werden, von daher müssen sie thematisiert wer-

den. Dies jedoch in einer sachlichen Art und Weise, die das Gegenüber möglichst 

nicht verärgert oder bedroht. 

 

Mit Blick auf langfristige Partnerschaften ist es essenziell, dass ehrlich und authen-

tisch gehandelt wird. Vertrauen bildet die Basis jeder Beziehung, ob geschäftlich 

oder im Privatleben. Der Einsatz von taktischem Ärger ist nicht anzuraten, möchte 

man von seinem Gegenüber in der Zukunft noch wertgeschätzt und als kompetent 

sowie integer wahrgenommen werden. Zeigt es sich, dass eben jener Ärger nur als 

Mittel zum Zweck dienen sollte, Druck aufzubauen, ist die eigene Glaubwürdigkeit 

und somit auch das entgegengebrachte Vertrauen arg geschädigt. 

Sollte man sich auf einem Nachfrager-Markt bewegen und darauf aus sein, kurzfris-

tig ein besseres monetäres Ergebnis zu erzielen, so besteht kein Risiko, da eine 

genügende Anzahl an Alternativen vorhanden sein sollte. Dem Gebrauchtwagen-

händler kann also getrost die Hölle heiss gemacht werden beim nächsten Kauf ei-

nes Gebrauchtwagens. Ob der Preis geringer ausfallen wird, ist fraglich.  

In jeder Verhandlung ist es wichtig, die eigene BATNA (best alternative to negotia-

ted agreement), sowie die des Gegenübers zu kennen, um Einschätzungen zur ei-

genen Position, sowie der des Verhandlungspartners zu gewinnen und darauf ba-

sierend die eigene Strategie aufzubauen (Fisher et al., 2021).  

 

Wie soll sich jemand verhalten, welcher Ärger in einer Verhandlung erfährt? 
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Am ratsamsten ist es bestimmt, den Ärger nicht zu erwidern, um nicht eine Konflikt-

spirale loszutreten und in eine lose-lose Konstellation abzurutschen (Glasl, 2011). 

Das anstrebenswerte Ergebnis einer Verhandlung ist meist, dass beide Parteien 

ihre Ziele erreichen. Deshalb sollte stets das eigene Verhalten, sowie die Position 

und Alternativen beider Parteien reflektiert werden, um zu ergründen, was die Ursa-

che des Ärgers des Gegenübers sein könnte. Anschliessend sollte ruhig und sach-

lich ergründet werden, was die Ursachen für die Verärgerung sind. Ebenso sollte 

man sich bewusst sein, dass es eine Verhandlungsstrategie sein kann, Ärger einzu-

setzen. Deshalb ist es umso wichtiger geäusserte Emotionen zu thematisieren, oh-

ne dabei die eigene Position zu schwächen.  

Soll sich eine Frau nun anders als ein Mann in einer Verhandlungssituation verhal-

ten oder soll mit einer Frau anders begegnet werden als einem Mann? Oben er-

wähnte Handlungsempfehlungen machen keinen Unterschied in Bezug auf das Ge-

schlecht und gelten für alle. 

Grundsätzlich darf kein Unterschied im Umgang mit Geschlechtern gemacht wer-

den, da in Verhandlungen und allgemein in der Geschäftswelt die Sache im Vorder-

grund stehen soll und nicht die Person, sowie deren vereinzelte Eigenschaften. 

 

Zu einem langfristigen Partner soll Sorge getragen werden und das Sprechen sowie 

das Handeln sollten mit Bedacht erfolgen. 

5.4 Limitierungen 

An dieser Stelle soll auf einige Schwachstellen der Arbeit eingegangen werden. 

Die grösste Schwachstelle stellt wahrscheinlich die ungleiche Geschlechtervertei-

lung in der Stichprobe dar und dass dieser Umstand weder während der Bildung der 

Hypothesen noch in der Auswertung berücksichtigt werden konnte. Zu Beginn war 

dies angedacht, musste jedoch verworfen werden, da dies den Rahmen einer Ba-

chelorarbeit gesprengt hätte und mindestens 4 UV bedeutet hätte.  

Ein weiterer grosser Kritikpunkt an der Arbeit ist das Experiment. Dies wurde online 

durchgeführt, was einige Schwächen mit sich bringt. So können beispielsweise nur 

Menschen erreicht werden, welche über einen Internetanschluss und über eine Kon-

taktmöglichkeit verfügen, wie eine E-Mail-Adresse oder einen Messenger-Dienst. 

Zudem können die Bedingungen der Umgebung während des Experiments nicht 

vereinheitlicht werden. Die einen nehmen im öffentlichen Verkehr teil, die anderen 

nehmen am Experiment während der Arbeit teil oder in der Freizeit. Dies kann zu 

Variabilität führen. 
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Dadurch, dass die Teilnahme freiwillig ist, besteht die Gefahr einer Verzerrung. So 

nehmen vielleicht nur Menschen teil, welche sich für Experimente interessieren oder 

ein grosser Teil der Befragten könnte aus dem Umfeld des Studenten oder der 

Hochschule stammen.  

Ein Teilnehmer eines Online-Experiments wird zwar durch die schriftliche Beschrei-

bung der Vignette geleitet, wie aber die geschriebenen Worte gedanklich wirken, ist 

bei jedem Teilnehmer unterschiedlich, da zu jedem Wort unterschiedliche Assoziati-

onen der jeweiligen Menschen existieren.  

Das Design des Experiments wurde, im Interesse der Generierung eines möglichst 

hohen Rücklaufs, möglichst schlank gewählt. Einerseits war der Rücklauf zufrieden-

stellend, andererseits mussten Abstriche in der Qualität und der Komplexität ge-

macht werden. So war beispielsweise kein Manipulationscheck vorhanden. Und es 

wurde nur das nötigste erfragt. Insbesondere Informationen zu Vertrauen und ver-

tiefte Fragen zur Verhandlungsbereitschaft in der Zukunft wären wünschenswert 

gewesen. 

Die Hypothesen waren vielleicht zu gerichtet und ein wenig zu einseitig formuliert. 

Während der Bildung der Hypothesen hätten die Nicht-Ärger Gruppen stärker ein-

bezogen und näher untersucht werden müssen. 

5.5 Empfehlungen für die Forschung 

Im Zuge der Literaturrecherche waren eher wenige Quellen zum Thema taktischer 

Ärger oder gespielte Emotionen in Verhandlungen zu finden, insbesondere mit Be-

zug auf Geschlechterunterschiede.  

Dieser Bereich lädt dazu ein, weitere Fragestellungen zu entwickeln und Antworten 

zu finden. Ebenso wäre es interessant, den Faktor des Vertrauens in Verhandlun-

gen, sowie den Einfluss auf die zukünftige Zusammenarbeit, zu untersuchen. 

Ebenso wäre es interessant, die Ergebnisse unter dem Gesichtspunkt verschiede-

ner Kulturen zu vergleichen, beispielsweise im asiatischen Raum oder im nahen 

Osten.  

Zudem könnte eine Verfeinerung oder Präzisierung des Verhandlungsgegenstands 

vorgenommen werden und verschiedene Branchen, Güter oder Dienstleistungen 

könnten untersucht werden um spezifischere Handlungsempfehlungen abzuleiten. 

Der Einfluss des Geschlechts der Probanden müsste in die Fragestellung miteinbe-

zogen und in Zusammenhang mit der Fragestellung der vorliegenden Ergebnisse 

gebracht werden, insbesondere mit Bezug auf die Zugeständnisse. 
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5.6 Fazit 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Erarbeiten der Bachelorarbeit einen 

tiefen Einblick in das ausgewählte Thema gegeben hat. Die recherchierte Literatur 

und die durchgeführten Analysen haben gezeigt, dass das Thema komplex und 

vielschichtig ist und noch lange keine abschliessenden Antworten in diesem For-

schungsgebiet zu erwarten sind.  

 

In dieser Arbeit wurde aufgezeigt, welche Effekte die Äusserung von Ärger, das Ge-

schlecht und das Verhalten auf kommerzielle Verhandlungen in der Schweiz haben 

können. Es hat sich gezeigt, dass sich die Äusserung von Ärger vorwiegend nega-

tiv, bei Frauen stärker als bei Männern, auf die wahrgenommene Kompetenz aus-

wirkt.  

 

Für beide Geschlechter sinkt die Bereitschaft zu einer erneuten Verhandlung in der 

Zukunft, wenn in Verhandlungen Ärger eingesetzt wird. Werden Emotionen vorge-

täuscht oder überspielt, so hat das ebenfalls einen negativen Effekt auf die zukünfti-

ge Geschäftsbeziehung. 

 

Es sind wichtige Erkenntnisse gewonnen und daraus Handlungsempfehlungen für 

die Praxis abgeleitet worden. Die Forschungsfrage konnte beantwortet werden und 

die Zielsetzung wurde, nach der Einschätzung des Autors, erreicht.  

Insgesamt war die Arbeit, obwohl Fehler gemacht wurden (oder gerade deshalb), 

eine erfolgreiche und lehrreiche Erfahrung.  
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Anhang 

Berechnungen SPSS 

Wahrgenommene Kompetenz, alle Teilnehmer 
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Zugeständnisse, alle Teilnehmer 
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Bereitschaft zu erneuter Verhandlung in der Zukunft, alle 

Teilnehmer 
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